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V 136. Halle, Dienstag den 15. Juni 1847.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin. Jn der Sitzung der Drei-Stände- Kurie

am 5. Juni wurde nach einigen erheiternden allgemeinen
Fragen die Berathung uüber die auf Aenderung ſtaatsrecht-
licher Beſtimmungen im Patente vom 3. Febr. fortgeſetzt
und die Debatte fuhrte auf Gegenſtände von der aller-
ernſteſten Bedeutung. Nur im Vorbeigehen ſtreifte die De-
batte unſer Staarsſchuldenweſen und unſre Staatsgaran-
tien, und es wurde ausdrucklich bemerkt, daß dieſe Ange-
legenheit in einer beſondern Berathung verhandelt werden
wurde. Aber auch jetzt ſchon nach den wenigen Bemerkun-
gen zeigte ſich, daß die finanziellen Zuſtande und das Staats-
ſchuldenweſen die Achillesferſe der innern europäiſchen Po-
litik iſt. So weit es moöglich iſt, werden wir unſern Le-
ſern die Verhandlungen der Kurie uüber dieſen Gegenſtand
in größerer Ausfuhrlichkeit vorlegen.

Die Fortſetzung des Gutachtens der vierten Abtheilung
lautete:

Ferner iſt in Bezug auf die Kontrahirung von Staats-Schul-
den von einzelnen Petenten und in Uebereinſtimmung mit den
ſämmtlichen Mitgliedern der Abtheilung hervorgehoben, daß die
Verordnung vom 3. Februar 1847 über die Bildung des Ver-
einigten Landtags im H. 4 verordnet:

dem Vereinigten Landtage übertragen Wir die im Art. II.
der Verordnung vom 17. Januar 1820 vorbehaltene ſtän-
diſche Mitwirkung bei Staats-Anleihen, und ſollen demge-
mäß nur Darlehen, für welche das geſammte Vermögen
oder Eigenthum des Staats zur Sicherheit beſtellt wird
(Art. III. der Verordnung vom 17. Januar 1820), fortan
nicht anders als mit Zuziehung und unter Mitgarantie des
Vereinigten Landtages aufgenommen werden.

Der Zwiſchenſatz „für welche“ bezeichnet die Qualität der neuen
Darlehne, und dies ſcheinen dem Wortlaute nach nur ſolche ſein
zu ſollen, für welche das geſammte Vermögen des Staats zur
Sicherheit beſtellt wird, und daraus würde folgen, daß andere Dar
lehne, für welche nicht das geſammte Staats-Vermögen als Sicher-
heit beſtellt wird, ohne Zuziehung und Mitgarantie der Reichs

Dies widerſpricht indeſſen nach einſtimmiger Anſicht der Ab-
theilung dem Art. II. der Verordnung vom 17. Januar 1820,
der ganz klar ſagt:

daß ein neues Darlehen ohne Rückſicht auf die zu
gewährende Sicherheit und ohne Unterſchied nur mit
Zuziehung und unter Mitgarantie der künftigen Reichs
ſtände aufgenommen werden darf.

Somit würde das Geſetz vom 17. Januar 1820, das in Bezug
auf das Staats-Schuldenweſen unwiderruflich erklärt iſt, weſentlich
alterirt ſein, und deshalb ſchlägt die Abtheilung der hohen Ver
ſammlung gehorſamſt vor:

Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten die
ſen ſcheinbaren Widerſpruch zwiſchen beiden Verordnungen
Allergnädigſt zu beſeitigen.

Landtags Kommiſſar: Es würde dieſer Gegenſtand
meines Erachtens nur dann als erledigt anzuſehen ſein, wenn mit
Gewißheit vorausgeſetzt werden könnte, daß Se. Majeſtät der König
eine Propoſition vorlegen würde, welche dieſen Zweifel beſeitigte,
und wenn ſolche zum Geſetz erhoben würde. Da aber dieſerhalb
noch keine Gewißheit vorliegt, ſo halte ich dieſen Gegenſtand nicht
für erledigt, ſondern bin der Meinung, daß der Zweifel aufgeklärt
werden muß. Jch habe bereits in der Sitzung vom 15. April d.
J. erklärt daß dieſer Paragraph des Geſetzes keinesweges eine ſo
enge Umziehung des ſtändiſchen Rechts beabſichtigt habe, als man
nach dem Wortlaute hineinlegen könne, und daß eine authentiſche
Jnterpretation, welche den wahren Sinn des Paragraphen, wie er
von dem Geſetzgeber gedacht iſt, herausſtellen werde, keinem Beden
ken unterliegen würde. Dieſe Erklärung wiederhole ich jetzt, und
damit meine Worte genau ſind, ſo habe ich ſie eben kurz aufgeſchrieben
und will mir ausnahmeweiſe die Erlaubniß erbitten, ſie abzuleſen.

(Mehrere Stimmen: Ja!)
Die Jntention des betreffenden Paragraphen der Verordnung

vom 3. Februar d. J. iſt dahin zu verſtehen „daß alle zur Deckung
der Staatsbedürfniſſe in Friedenszeiten zu kontrahirenden Staats
Darlehen, für deren Verzinſung und Amortiſation das unbeweg-
liche Staatseigenthum oder die Staatsrevenüen als Sicherheit beſtellt
werden ſollen, mit anderen Worten, ſogenannte fundirte Schulden,
nicht ohne Zuſtimmung des Vereinigten Landtags aufgenommen

ſtände aufgenommen werden können. werden dürfen. Jenen gegenüber ſtehen nun die ſogenannten



Verwaltungs (ſchwebenden) Schulden d. h. Anticipationen der
Staats-Revenüen auf kurze Zeit, welche das Land mit keinen neuen
Laſten beſchweren.“ Dies iſt der Sinn, den der Paragraph hat
haben ſollen, und dies authentiſch zu erklären, wird Se. Majeſtät
der König keinen Anſtand nehmen.

Abgeordn. Hanſemann: Meine Herren! Die ſo klare
Erklärung des Herrn Landtags-Kommiſſars macht es um ſo noth-
wendiger, wie derſelbe ſelbſt angedeutet hat, daß die hohe Ver-
ſammlung noch eine Bitte ſtelle, wodurch diejenigen Zweifel beſei
tigt werden die ſie in Beziehung auf den Umfang und die Form
von Staatsſchulden haben könnte. Jch ſchlage Jhnen zu dem
Ende folgendes Amendement vor:

„Se. Majeſtät den König erfurchtsvoll zu bitten
a. Allergnädigſt anerkennen zu wollen, daß nach der Verordnung

vom 17. Januar 1820 (das Staatsſchuldenweſen betreffend),
überhaupt keine Staatsſchulden Dokumente irgend einer Art,
alſo weder verzinsliche noch unverzinsliche Papiere und alſo
auch keine Erklärungen über Schuldgarantieen ohne Zuzie
hung und Mitgarantie des Vereinigten Landtages rechtsgültig
ausgeſtellt werden dürfen

b. inſofern aber die unbedingte Anwendung dieſes Grundſatzes
bedenklich erachtet würde, dem Vereinigten Landtage dieſerhalb
eine Allerhöchſte Propoſition vorlegen laſſen zu wollen, und
endlich

c. dem Vereinigten Landtage einen Geſetzentwurf vorlegen laſ-
ſen zu wollen, durch welchen diejenigen Finanz-Operationen,
welche ſeit der Verordnung vom 17. Januar 1820 im Wi-
derſpruch mit dem sub a. ausgeſprochenen Grundſatze etwa
gemacht worden ſind, regulariſirt und in Gemäßheit dieſer
Verordnung dem Vereinigten Landtag untergeordnet werden.“
Jch werde jetzt dieſes Amendement näher erläutern und mo-

tiviren. Das Bedürfniß einer klaren Beſtimmung über dieſe
Gegenſtände geht ſchon aus den verſchiedenen Anſichten hervor, die
ſeitens des Gouvernements geäußert worden ſind bei Gelegenheit
der Diskuſſion des Rentenbank-Geſetzes; es geht auch ferner dies
Bedürfniß daraus hervor, daß nothwendig diejenigen Zweifel gelöſt
werden müſſen, welche hinſichtlich einer theilweiſen Garantie und
einer theilweiſen Verpfändung der Einnahmen, ſo wie auch hinſicht-
lich des Unterſchiedes, ſtattfinden der gemacht worden iſt zwiſchen
fundirter und unfundirter Schuld. Um Jhnen die Sache anſchau-
lich zu machen, zähle ich einige der Schulden auf, die nach meiner
Ueberzeugung auch dem Vereinigten Landtage untergeordnet werden
müſſen. Es beſteht erſtlich eine Schuld, die von den Amts Cau-
tionen herrührt, welche früher in Staats Schuldſcheinen geleiſtet
wurden und ſpäter in Geld umgewandelt worden ſind. Für die
Verzinſung dieſer Schuld ſind in dem Ausgabe Budget 227,900
Thaler angenommen. Nach meiner Ueberzeugung gehört eine
folche Schuld mit zur Staatsſchulden- Verwaltung. Weitere Schul
den ſind diejenigen, die von der Seehandlung für Rechnung des
Staats kontrahirt worden ſind; davon führe ich nur diejenigen
an, deren Zinſen ebenfalls im Staats-Budget mit 600,000 Tha-
lern aufgenommen worden ſind. Dann kommen die Eiſenbahn
Garantieen, für welche auf eine lange Reihe von Jahren hinaus
jährliche Ausgaben beſtimmt worden ſind es iſt in dem Budget
dafür die Summe von 1,200,000 Thalern ausgeſetzt. Endlich
kommen die Garantieen von Papiergeld oder die Bankzettel dazu.
Es iſt in der Verordnung vom 11. April 1846, die Ausdehnung
der bisherigen Wirkſamkeit der Bank betreffend, beſtimmt worden,
daß die von dieſer Bank anzugebenden Bankzettel in allen Staats
kaſſen ſtatt baaren Geldes, insbeſondere ſtatt Kaſſen-Anweiſungen,
in Zahlung angenommen werden. Nach meiner Ueberzeugung ſind
alle dieſe verſchiedenen Gegenſtände, nach dem Geſetz von 1820
über das Staats-Schuldenweſen, der Kontrolle und der Mitwirkung
des Vereinigten Landtags in gleicher Weiſe unterzuordnen, wie

alle übrigen Schulden. Jn dieſer Hinſicht mache ich darauf auf
merkſam, daß bisher gewöhnlich nur Darlehen angeführt worden
ſind, wenn die Rede davon war, daß die Mitwirkung des Ver
einigten Landtags bei Staatsſchulden einzutreten habe. Das iſt
aber, ſo wie ich die Sache anſehe, nach dem Geſetz von 1820 nicht
ganz richtig denn das Weſen dieſes Geiſtes ſpricht klar dagegen.
Jm Artikel II. heißt es:

„„Wir erklären dieſen Staatsſchulden Etat auf immer für ge
ſchloſſen. Ueber die darin angegebene Summe hinaus darf kein
Staatsſchuldenſchein oder irgend ein anderes Staatsſchulden
Dokument ausgeſtellt werden.“

Ebenfalls iſt im Artikel X., wo von den Pflichten der Staats
ſchulden Verwaltung die Rede iſt, geſagt:

„Dieſe Behörde iſt Uns und der Geſammtheit der Staats
Gläubiger dafür verantwortlich, daß nach Artikel II. weder Ein
Staatsſchuldſchein mehr, noch andere Staatsſchulden-Ookumente
irgend einer Art ausgeſtellt werden, als der von Uns vollzogene
Etat beſagt.“

Sollte man nun ſagen, das Geſetz von 1820 beziehe ſich nur
auf die verzinslich fundirte Schuld, ſo erwiedere ich darauf: daß das
Geſetz von 1820 ſich auf den beigefügten Etat bezieht, daß darin
die unverzinsliche Schuld mit aufgenommen iſt, und daß die Mitglie-
der der Staatsſchulden-Verwaltung, ſo viel ich weiß, darauf, daß als
unverzinsliche Schuld ebenfalls keine neuen Verpflichtungen eingegan
gen werden, vereidet ſind. Das iſt gerade die Urſache geweſen wes
halb zwei ehrenwerthe Mitglieder der Staatsſchulden- Verwaltung es
mit ihrem Gewiſſen nicht vereinbar hielten, eine Mitwirkung bei Aus-
gabe der neuen Bankzettel zu übernehmen. Nach meiner Mei-
nung haben ſie vollkommen Recht gehabt denn wenn der Staat
erklärt, die Bankzettel ſollen gleich den Kaſſen Anweiſungen bei
allen Zahlungen an den Staat für voll angenommen werden, ſo
iſt das wenn auch nicht das Wort der Garantie ausgedrückt wird,
doch völlig gleichbedeutend damit. Der Staat übernimmt hierdurch
thatſächlich völlig die Garantie, und es kommt in dieſer Beziehung
ganz auf eins hinaus, ob der Staat direkt die Summe der Kaſ
ſen Anweiſungen vermehrt hätte, oder ob er auf jene Weiſe neue
Bankzettel garantirt. Mindeſtens wird man zugeben müſſen, daß,
wenn auch nicht jede dieſer Operationen in direktem Widerſpruch
mit dem Wortlaut des Geſetzes ſich befinden ſollte, doch dieſelben
als eine Umgehung des Geſetzes, welche ſeiner Zeit durch die Noth
wendigkeit gerechtfertigt ſein mochte, zu betrachten ſind. Meine
Herren! Es iſt nun von der höchſten Wichtigkeit, daß ein ſolcher
Zuſtand nicht fortdaure; mein Amendement bezweckt alſo zuerſt
den Grundſatz auszuſprechen und dann zum zweiten Se. Majeſtät
zu bitten, inſofern die unbedingte Anwendung dieſes Grundſatzes
Schwierigkeiten haben möchte, dem Vereinigten Landtage eine des-
fallſige Propoſition zukommen zu laſſen. Der dritte Theil der
Bitte geht darauf hin, Se. Majeſtät zu bitten, für diejenigen
Operationen, die ſeit 1820 gemacht worden ſind, die Regulariſa
tion eintreten zu laſſen und zu verordnen daß dieſe, gleich den
übrigen Schulden, dem Vereinigten Landtag, wie im Geſetz von
1820 geſagt worden iſt, untergeordnet werden. Den Gründen
des Rechts füge ich nun noch andere, die ich von der Zweckmäßig-
keit und der Nothwendigkeit hernehme, hinzu. Nachdem durch
die Verordnungen vom 3. Februar die Stände in ihrer Geſammt-
heit verſammelt worden ſind, nachdem auf dieſe Weiſe die frühe-
ren Verheißungen einer reichsſtändiſchen Verſammlung inſofern
ihre Verwirklichung erhalten haben iſt es nach meiner Ueberzeu-
gung unerläßlich, daß nun das geſammte Staatsſchuldenweſen, es
mag von fundirter oder von unfundirter Schuld, verzinslichen oder
unverzinslichen Papieren von direkter Schuld oder Garantie die
Rede ſein auch dem Vereinigten Landtage untergeordnet werde.
Zweifel oder gar Streit darüber würde das nachtheiligſte ſein, was
dem Staats Kredit begegnen könnte. Es iſt gerade für den



Staats- Kredit nachdem der große Schritt der Bildung eines
preußiſchen Parlamentes geſchehen iſt, unumgänglich nothwendig,
daß man nicht auf halbem Wege ſtehen bleibe jede Halbheit in
dieſer Beziehung würde auf den Staats Kredit nach meiner Mei-
nung ungünſtig wirken.

Es iſt die Ausführung nach meiner Ueberzeugung auch gar
nicht ſchwer. Für die Vergangenheit wird, wie ich überzeugt bin,
Niemand von uns irgend ein Bedenken haben, nachträglich gut
zu heißen, was geſchehen iſt, und es wird ſich nur darum han-
deln, daß in gehöriger Form die Verwaltung dieſer Schulden und
die Mitwirkung des Vereinigten Landtages dabei feſtgeſtellt werde.
Für die Zukunft werden meiner Ueberzeugung nach eben ſo wenig
Schwierigkeiten vorhanden ſein. Würde man etwa ſagen, eine
unfundirte Schuld müſſe doch das Gouvernement auch ohne Ge
nehmigung des Vereinigten Landtages kontrahiren können, weil
auf einmal Bedürfniſſe vorkommen möchten die nicht vorher zu
ſehen waren ſo antworte ich darauf, daß das Gouvernement für
dergleichen Fälle ſich die Ermächtigung geben laſſen kann, bis zu
einer gewiſſen Summe eine unfundirte Schuld zu kontrahiren ſo
geſchieht es auch in anderen Staaten. Eben ſo kann bei der Ga-
rantie von Eiſenbahnen der Staat den Antrag ſtellen, daß eine
gewiſſe Summe dazu verwendet werden darf. Aber ich wiederhole
es, der Zuſtand, wie er jetzt iſt, würde dem Kredit ſchaden.
Denken Sie Sich, daß nach der Bank-Jnſtitution, ohne Jhre
Mitwirkung der Staatsgewalt vorbehalten iſt, die Summe der
auszugebenden Bankzettel nach eigenem Ermeſſen erhöhen zu laſ-
ſen, und alſo ohne Jhre Mitwirkung die unverzinsliche Schuld
geſteigert werden kann. Dieſer eine Fall wird genügen Jhnen
anſchaulich zu machen, daß die ganze Mitwirkung des Vereinig-
ten Landtages bei dem Staatsſchuldenweſen gewiſſermaßen illuſo-
riſch ſein würde, wenn nicht das ganze dazu Gehörige ihm un-
tergeordnet würde. Auch die bisherigen Erfahrungen zeigen ſchon
deutlich, daß ein ſolcher Zuſtand für den Staatskredit ſchädlich iſt
wer von Jhnen auch nicht Finanzmann iſt, wird es doch leicht
begreifen, daß ein Papier, welchem 3 pCt. Zinſen völlig ge
ſichert ſind, welches aber zugleich noch Ausſicht auf eine größere
Rente hat, der Natur der Sache gemäß, einen höheren Cours
haben müßte, als ein Papier, welches nur 3 pCt. Zinſen ein-
bringt und nichts mehr. Das Gegentheil hat aber mehrfach ſtatt
gefunden. Eiſenbahn -Papiere, welche Ausſicht auf Gewinn haben,
und für welche 3 pCt. Zinſen garantirt ſind, haben eine ge-
raume Zeit hindurch und ſo viel ich weiß noch heute einen nie-
drigeren Cours gehabt, als die Staatsſchuldſcheine, die nur 3 pCt.
einbringen ein klarer Beweis, daß das Geldpublikum die Ga-
rantie des Staates dabei nicht ſo hoch veranſchlagt hat, als die
bei den Staatsſchuldſcheinen. Wenn das Publikum einen ſolchen
Unterſchied macht, ſo iſt das nachtheilig für den Staatskredit,
und ein ſolcher Zuſtand muß im Jntereſſe des Gouvernements,
in dem des Vaterlandes aufhören, und deshalb bitte ich, mein
Amendement zu unterſtützen.

Landtags-Kommiſſar: Jch bitte ums Wort! Jch
glaube daß der geehrte Herr Redner nicht ganz bei dem Gegen-
ſtande geblieben iſt, der zur heutigen Debatte vorliegt ich glaube
dies um ſo mehr, als er einen Gegenſtand, und zwar, wie mir
ſcheint, von Grund aus berührt hat, der in einer beſonderen, von
demſelben geehrten Herrn Redner ausgehenden Petition hier ver
handelt werden ſoll, ich meine die Lehre von den Staats Garan-
tieen. Jch bedaure dieſe Anticipation, weil durch dieſelbe ich und
meine Herren Kollegen außer Stande geſetzt ſind, ſo gründlich zu
antworten als es in dem anderen Falle geſchehen ſein dürfte.
Jch würde daher jetzt vielleicht ganz geſchwiegen haben, müßte ich
nicht gegen die eine Seite dieſes Vortrages das Gouvernement ver-
wahren. Jch meine nämlich den Theil des Antrages, wonach der
hohe Landtag Bitten und Anträge an Se. Majeſtät den König
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nicht nur in Beziehung auf ſeine künftige Funktion bei dem
Staatsſchuldenweſen richten, ſondern auch ſeine Kontrolle und
Eenſur auf diejenigen Finanz Operationen ausdehnen ſoll, welche
in den letzten 27 Jahren gemacht ſind. Eine ſolche Konttolle
und Cenſur finde ich in dem Geſetz vom 3. Februar c. nicht
begründet und ich glaube alſo, die Staats Regierung davor ver-
wahren zu müſſen. Zu dem einzelnen Punkte, welchen der geehrte
Herr Antragſteller aufgeführt hat, glaube ich einige vorläufige Er
läuterungen geben zu können. Was die Cautions-Kapitalien an-
betrifft, ſo gebe ich der hohen Verſammlung die beruhigende Ver
ſicherung, daß durch dieſelben ſchon ſeit geraumer Zeit, ſchon län
ger als ſeit dem Antritt der Regierung des jetzt regierenden Kö-
nigs Majeſtät, keine Vermehrung der Staats-Verpflichtungen,
keine neue Laſten erwachſen, weil der Ueberſchuß der eingezahlten
über die zurückzuzahlenden Cautionen zu einem beſonderen Fonds
angeſammelt wird, welcher ſich ſchon dem Betrage nähert, um
ſämmtliche Cautionen daraus zurückzahlen oder, wenn dieſe Zu
rückzahlung nicht beliebt wird das Paſſivum durch das Aktivum
balanziren zu können ſo daß die zu anderen Zeiten durch die
Cautionen gemachte Verpflichtung der That nach getilgt ſein wird.
Sämmtliche Zinſen der Cautionen werden aus Staats-Kaſſen be
zahlt, der Ueberſchuß der eingezahlten über die zurückgezahlten Cau-
tionen wird, wie erwähnt, zu einem beſonderen Fonds eingezogen,
welcher mit Zins und Zinſeszins aufgeſammelt wird, um das Ka
pital in möglichſt kurzer Friſt ganz zu decken. Ueber die Prämien-
Schuld der Seehandlung habe ich nichts zu erläutern, das iſt
ein offenes Faktum, das dem ganzen Lande ſeit 16 Jahren vor
liegt wenn aber der geehrte Herr Redner glaubt, daß der Staats-
Kredit dadurch gelitten habe, daß die von den Ständen nicht an
erkannte Verpflichtung ſich keines großen Kredits erfreute, ſo muß
ich dies in Beziehung auf die Seehandlungs Prämienſcheine ab-
lehnen, da dieſe, wie bekannt einen ſehr hohen Cours haben.

Was die Eiſenbahn Garantieen fur die Zukunft betrifft, ſo
wird ſich dieſe Frage erledigen, wenn die Petition des Antrag
ſtellers hier in fundamento verhandelt wird. Vorläufig habe ich
mich ausgeſprochen daß eine dauernde Garantie, welche mit
Wahrſcheinlichkeit zu einer neuen Belaſtung der Unterthanen fuüh-
ren könnte, der durch die in dem Staatsſchulden Geſetz ange
ordneten Kontrolle des Vereinigten Landtags unterliegen ſollte.
Sollten daher in Zukunft ähnliche Operationen vorgeſchlagen wer-
den ſo würde Se. Majeſtät der König wahrſcheinlich denſelben
Weg wählen, den Sie in Bezug auf die Landrenten Banken ge-
wahlt haben. Was aber den niedrigen Cours einiger garantirten
Eiſenbahn Actien betrifft, ſo kann ich die Schlußfolgerung, die
der geehrte Redner gemacht hat, nicht gelten laſſen, ich meine
die Behauptung, daß der Cours niedrig ſei, weil die Zins Garantie
kein gehöriges Vertrauen genieße. Die Actien hatten, als die
Eiſenbahn Papiere kreirt waren einen ſehr hohen Cours. Aller-
dings ſind ſie den Schwankungen der Eiſenbahn -Speculationen
gefolgt und unter den natuürlichen Cours gefallen daß dies aber
daher rühren ſollte, weil der Zins Garantie mißtraut werde, die
ſen Beweis mußte ich erwarten. Jch glaube vielmehr, daß ſich
die geringe Cours- Differenz jener Actien gegen die Staatsſchuld-
ſcheine vorzugsweiſe aus dem Umſtande erklärt, daß die Geſell
ſchaften, denen jene zu 3 Prozent garantirte Actien gehoö
ren Prioritäts- Actien zu 5 Prozent in hohen Beträgen emit-
tirt haben.

Jch komme jetzt auf die unverzinslichen Schulden. Es iſt
keinesweges die Abſicht, dauernde unverzinsliche Schulden zu ma-
chen, als z. B. neue Kaſſen Anweiſungen und ahnliche Papiere
ohne Zuſtimmung der Stände zu kreiren, weil es anerkannt iſt,
daß dies eben ſo gut eine Schuld iſt, wie jede andere. Was
aber die Bankſcheine betrifft, ſo ſind dieſe nach dem Statute der
preußiſchen Bank vom Staate nicht garantirt worden, und daß



durch deren Annahme in den Königlichen Kaſſen eine ſolche Garantie
begrundet ſei, das kann ich nicht anerkennen denn, wenn die
Bank jemals inſolvent werden ſollte, ſo wurde der Staat hochſtens
den Werth derjenigen Papiere verlieren die ſich augenblicklich in
ſeiner Kaſſe befänden für alle anderen aber fiele ihm keine Garan
tie zur Laſt. So ſteht die Sache in dieſem Augenblick und für
die Zukunft. Jch bedaure, auf die kurze Zwiſchenzeit zuruückkom
men zu muſſen, wo die neuen Bankſcheine wirklich garantirt wa-
ren. Dieſe Zeit fällt, wenn ich mich recht erinnere, in die 3
Monate vom Oktober bis Dezember vorigen Jahres. Jn dieſer
Beziehung verhält ſich die Sache folgendermaßen. Als das Staats
Schulden Geſetz vom 17. Januar 1820 erſchien, hatte die Bank
das unbeſchränkte Privilegium, Bankſcheine auszugeben. Sie hat
dies Privilegium geraume Zeit nachher unangefochten geübt, ohne
daß in dem Staats Schulden Geſetz ein Hinderniß erkannt war.
Die Bank hatte überdies nicht nur das Recht, ſondern die Ver-
pflichtung Kapitalien von Minorennen und Corporationen anzu
nehmen und daruüber verzinsliche Bank- Obligationen auszuſtellen.
Dies Recht hat ſie bis auf den heutigen Tag, dieſe Verpflich-
tung liegt ihr noch jetzt ob, und dieſe Kapitalien ſind vom Staate
garantirt. Jn Beziehung auf die Bank- Scheine aber wurde,
als die Kaſſen Anweiſungen gegen Hinterlegung von Staats-
Papieren vermehrt wurden, die Ausgabe ſuspendirt, weil man
nicht zweierlei dergleichen Papiergeld haben wollte. Als im vo-
rigen Jahre, um die Circulations- Mittel zu vermehren, der
Bank die Erlaubniß zur Ausgabe von Bankſcheinen zurückgegeben
wurde, konnte, ungeachtet der auf kurze Zeit übernommenen Garan-
tie, das Gouvernement darin keine Verletzung des Staats Schul
den Geſetzes erkennen. Denn es war nicht nur das fruühere
Verhältniß hergeſtellt, ſondern auch um ſo weniger von einer
neuen Schuld die Rede, als die neuen Bankſcheine nur gegen
Hinterlegung des vollen Werths, theils in baarem Gelde, theils
in Staats- Papieren, theils in acceptirten Wechſeln ausgegeben
werden durften. Es war und konnte dem Gouvernement nicht
zweifelhaft ſein, daß die Bank, welche ſich in fortwaährendem Be-
ſitze des Rechts befand, ohne alle Beſchränkung Kapitalien auf-
zunehmen und daruüüber verzinsliche Obligationen auszuſtellen, auch
ohne Verletzung des Staats- Schulden Geſetzes unverzinsliche
Bankſcheine gegen Deponirung des vollen Werthes
ausgeben konne. Es iſt dies übrigens eine antiquirte Sache, die
ich hier nur deshalb erwähnt habe, weil der Antragſteller ſie auf-
genommen hat, und weil ſie ſchon einmal von einem Mitgliede
in Erwähnung gebracht iſt. Jch bitte aber nicht anzunehmen,
daß ich diejenigen Mitglieder der Haupt Verwaltung der Staats-
Schulden, welche eine andere Anſicht gehabt haben irgendwie als
weniger ehrenwerth bezeichnen will, als der geehrte Redner vor
mir ich erkenne vielmehr an, daß, wenn ſie anderer Anſicht
waren, ſie nur nach ihrer Pflicht gehandelt haben, wenn ſie ihre
Mitwirkung bei dieſer Operation verweigerten.

Abgeordn. Knoblauch: Jch muß geſtehen, daß ich auf
einen anderen Vortrag vorbereitet war, der ſich an eine fruühere
Erklaärung des Herrn Landtags -Kommiſſarius anſchließen ſollte
indeſſen hat die Sache in dieſem Augenblick eine von ihrer bis-
herigen Lage ganz verſchiedene Wendung genommen Heierauf
bin ich aber in keiner Beziehung vorbereitet. Auch ſuche ich ver-
geblich nach geeigneten Worten um mein Erſtaunen auszudrücken
und die Verſammlung auf den überaus wichtigen Umſtand auf
merkſam zu machen, der dadurch herbei gefuhrt worden iſt, daß
der Herr Landtags Kommiſſar erklärt hat, wie die für den in
Rede ſtehenden Fall zu erwartende Declaration ſo weit ausgedehnt
werden würde, daß die Regierung ſich kunftig nicht ſowohl die
Beſtimmung überlaufende, binnen kurzer Zeit zu beſtreitende Ver
waltungs-Schulden, was ſich, meines Erachtens von ſelbſt ver
ſtehen würde, ſondern auch die neue Einführung ſchwebender
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Schulden vorbehalten hat. Was wird aber unter ſchwebender
Schuld verſtanden? Jn dem Geſetz vom 17. Januar 1820 iſt
keine Spur davon enthalten, und wir haben es ſtets als eine
Segnung betrachtet daß wir es bei uns nur mit konſolidirten
Schulden zu thun haben alle unſere Beſtrebungen ſind dahin
gegangen, die in dieſer Beziehung beſtehenden heilſamen geſetzli-
chen Beſtimmungen aufrecht zu erhalten. Nun ſoll aber dem
Staate fur die Folge vorbehalten bleiben, auch eine ſchwebende
Schuld zu bilden. Welch' ein weiter, unbeſtimmter Begriff! der,
einmal eingefuhrt, den ganzen bisherigen Zuſtand unſeres Schul
denweſens völlig verändern würde. Wir ſind oft vor dem Bei-
ſpiel eines Nachbarlandes gewarnt worden, und nun ſoll auch
über unſer Vaterland die ungluckliche Fluth einer ſchwebenden
Schuld einbrechen können? Jch bitte Sie inſtändigſt, auf das,
was hierüber geſagt worden iſt, Jhre ganze Aufmerkſamkeit zu
richten.

Mit dem erſten Abſchnitte des von dem Herrn Abgeordneten
der Stadt Aachen geſtellten Antrages bin ich einverſtanden dem
zweiten Theile habe ich aus innerer Bewegung nicht folgen koön-
nen. Mein angelegentlicher Wunſch geht dahin: daß, falls in
dem Antrage etwas Neues enthalten ſein ſollte, was einer noch-
maligen Berathung bedürfen möchte, daß alsdann auch die ihrer
Wichtigkeit halber niedergeſchriebene Declaration des Koniglichen
Herrn Kommiſſars, welche ſo tief in das Weſen des Stgats-
Schulden Geſetzes eingreift und daher nicht ſorgfaltig genug be
rathen werden kann, ebenfalls der betreffenden Abtheilung zur
gründlichen Vorbereitung eines Beſchluſſes überwieſen werden
möge. Dieſe wichtige, von ſo unermeßlichen Folgen begleitete
Erklärung verdient dies gewiß vorzugsweiſe.

Landtags- Kommiſſar: Jch bedaure ſehr, wenn ein
Wort, ein unſchuldiges Wort, ein geehrtes Mitglied dieſer Ver-
ſammlung in ſolche Unruhe gebracht hat. Jch habe, wenn ich
den Ausdruck ſchwebende Schuld als ein näher bezeichnendes Wort
in Parentheſi gebraucht habe, nichts Anderes darunter verſtanden,
als Verwaltungs- Schulden, weil dies doch wirklich ſchwebende
Schulden ſind; wenn heute ein Miniſter einen Kontrakt abſchließt
und ſich verpflichtet, nach ſechs Monaten das Geld zu zahlen, ſo
iſt das eine ſchwebende, aber keine fundirte Schuld. Jch habe
ſchon bei einer fruheren Veranlaſſung geſagt, daß wir dergleichen
ſchwebende Schulden wenig oder gar nicht beſäßen, weil wir ge
wohnt ſind, was wir bedurfen, gleich baar zu zahlen und daß
es auch nicht die Abſicht ſei, von dieſem Prinzip abzugehen.
Jch habe heute hier erklärt, daß es keinesweges die Abſicht ſei,
dauernde unverzinsliche Schulden, wie die Kaſſen Anweiſungen,
ohne Mitwirkung der Stände zu vermehren. Darum durfte ich
um ſo weniger furchten, daß in dem eingeſchalteten Ausdrucke
„ſchwebend““ irgend etwas Bedenkliches oder Verfängliches gelegen
habe; hätte ich das vorausſetzen konnen, ſo wurde ich das Wort
nicht gebraucht haben. Jch wiederhole alſo daß nur von ſoge-
nannten Verwaltungs- Schulden, d. h. von Anticipationen auf
kurze Zeit, die Rede iſt, welche das Land mit keinen neuen Laſten
beſchweren. Und ich wiederhole, daß, wenn es dazu kommen ſollte,
dieſe Declaration von Sr. Majeſtät dem Könige in authentiſcher
Form zu geben, dann gewiß Ausdrücke gewählt werden ſollen, die
das geehrte Mitglied vollkommen beruhigen, wie denn auch etwas
Beunruhigendes in meinen Worten nicht hat liegen ſollen.

Abgeordn. Knoblauch: Wenn ich mir gehorſamſt ein Wort
erlauben darf, ſo will ich nur bemerken: Der Konigliche Landtags
Kommiſſar hat ſelbſt auf die Erklärung ein ſolches Gewicht gelegt,
daß er die Güte gehabt hat, ſie ſchriftlich abzufaſſen.

Landtags-Kommiſſar: Jch habe ſie allerdings ſchrift-
lich abgefaßt, aber erſt vor wenigen Minuten um eines präßziſen
Ausdruckes gewiſſer zu ſein. Findet das Wort „ſchwebende“
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Anſtoß, ſo verſichere ich, daß es in der authentiſchen Deklaration
nicht vorkommen ſoll.

Abgeordn. Knoblauch: Dürfen wir von dem Königlichen
Herrn Kommiſſar noch eine weitere Erklärung über die Garan-
tieen, von denen neulich die Rede war, erwarten Das würde
doch weſentlich eine Abweichung von dem, was man möglicher
weiſe unter ſchwebenden Schulden verſtehen könnte, enthalten.

Landtags -Kommiſſar: Jch habe ſchon vorhin den
Wunſch ausgeſprochen, daß die Verhandlungen über die Staats
Garantieen vorbehalten bleiben möchten, bis zu dem Augenblicke,
wo die Petitionen, die ſich mit ihr ex fundamento beſchäftigen,
hier zum Vortrage kommen werden.

Abgeordn. Naumann: Bei der Petition, welche ich der
hohen Verſammlung vorgeſchlagen hatte, an Se. Majeſtät den
König zu richten, bin ich davon ausgegangen, daß die Geſetz
gebung vom 17. Januar 1820 in Beziehung auf das Schulden-
weſen wonach ohne Zuziehung und Genehmigung der Stände
keine Schulden kontrahirt werden können, maßgebendes Geſetz ge
blieben ſei trotz der Verordnungen vom 3. Februar d. J. Jch
muß auch dieſe Anſicht feſthalten, und es ſei mir erlaubt, auf
eine Frage noch zurückzukommen, welche hier ſchon früher zur
Sprache gebracht wurde, ob überhaupt die ſtändiſchen Befugniſſe
einſeitig wenn ich ſo ſagen darf von der Krone ohne Ge-
nehmigung der Stände alterirt werden dürfen. Jch glaube, daß
in der frühern Debatte, welche über dieſe Frage ſtattgefunden,
man nicht unterſchieden hat zwiſchen den Anſprüchen welche die
Stände von der Krone für die Geſetzgebung erhalten haben, und
zwiſchen den Anſprüchen, welche aus dieſen Rechten erſt entſprin
gen. Daß ich mich deutlicher ausſpreche: Die Krone hatte das
unbegränzte Geſetzgebungsrecht dieſes Recht war bis zum Jahre
1820 und formell bis zum Jahre 1823 ungeſchmälert. Mit
dem Jahre 1823 änderte es ſich auch formell die Krone ſagte:
ich will das Recht der Geſetzgebung nicht mehr ganz ſelbſtſtändig
ausüben ſondern ich will mein Geſetzgebungsrecht binden an den
Beirath der Stände. Dieſes Recht wurde den Ständen ohne alle
Bedingung unwiderruflich eingeräumt. Daraus folgt nach meiner
Anſicht, daß, ſoll an dieſem Rechte etwas geändert werden es
nur geſchehen kann unter Genehmigung und Zuſtimmung der
Stände. Davon iſt ganz verſchieden das Recht, das den Stän-
den gegeben iſt. Dieſes Recht iſt freilich nur der Beirath, und
dieſer Beirath iſt nicht bindend für die Krone bei Ausübung des
Geſetzgebungsrechts wohl aber halte ich die Krone für verpflich-
tet, bei allen den Geſetzen, welche durch die Verordnungen vom
Jahre 1823 bezeichnet worden ſind, den ſtändiſchen Beirath ein
zuholen und weitergehend auch zu allen denjenigen Geſetzen, welche
unter die Verordnung vom Jahre 1820 fallen die ſtändiſche Zu
ſtimmung zu fordern und daher halte ich auch eine Alteration
des Geſetzes vom 17. Januar 1820 ohne dieſe Zuſtimmung der
Stände für unzuläſſig.

Es iſt daran erinnert worden, daß dieſe Anſicht mit der An
ſicht, welche bei der Geſetzgebung vom 3. Februar C. leitend ge
weſen, nicht übereinſtimme. Die Krone ſagt: Das Geſetz vom
3. Februar c. iſt allein gültig; die Stände ſagen: Die Beſtim
mungen des Geſetzes vom 17. Januar 1820 ſind für uns maß-
gebend. Man hat daran erinnert, daß die Stände in Konflikt
kommen könnten mit der Krone, und man könne nicht ab
ſehen wohin das führen ſolle. Es wurde nicht erwähnt,
was daraus gefolgert werden könne; allein ich glaube mich nicht
zu irren, wenn ich annehme, daß damit darauf habe hingewie-
ſen werden ſollen, daß die Stände faktiſch machtlos der Krone
gegenüberſtehen, nach dem bekannten Satz: Wer die Macht hat,
hat auch das Recht. Jch muß geſtehen, dieſer Grundſatz hat ſich
ſo vielfach ausgeſprochen und geltend gemacht, daß er gewiſſer
maßen immer der Leitſtern war. Jedes Blatt der Geſchichte weiſt

vom 3. Februar.

dieſes nach. Allein dieſer Grundſatz iſt der Grundſatz des Krieges.
Bei uns iſt der Grundſatz umgekehrt wir ſagen Wer das Recht
hat, muß auch die Macht haben. Habe ich das Recht, und ich
mache es auf geſetzlichem Wege geltend, dann verfolge ich es,
ohne daß es zu einem Konflikt führt. Von einem Abgeordneten
wurde erwähnt, daß, wenn ein ſolcher Konflikt vorhanden ſei,
und wenn es an einem Richter fehle, ſo ſei unſer Weg der Weg
der Bitte an des Königs Majeſtät. Das iſt auch meine Anſicht.
Dieſen Weg wollen wir verfolgen, und wenn wir es thun, ſo wird
Niemand, auch der höchſte Träger der Krone nicht, annehmen daß
wir es in einer Weiſe thun, um an der Macht der Krone rütteln
zu wollen. Darum nehme ich keinen Anſtand, meine Meinung
zu erklären, daß die ſtändiſchen Rechte durch das Geſetz vom 17.
Januar 1820 untangirt geblieben ſind durch die Verordnungen

Die Folgerungen ſind wie ich ſie hier auffüh
ren werde, folgende.

Das Geſetz vom 17. Januar 1820 ſagt: „Kein Darlehen
ſoll kontrahirt werden ohne Zuziehung und Mitgarantie der Reichs
ſtände.“

Das Geſetz macht keinen Unterſchied zwiſchen Schulden für
den Krieg oder für den Frieden. Das Recht der Zuſtimmung
gebührte alſo den Ständen immer. Es war aber damals noch
keine Stände- Verſammlung vorhanden die das Recht der Zuſtim-
mung hätte ausüben können ſie war faktiſch nicht ins Leben ge
rufen. Erſt die Allerhöchſte Verordnung vom 3. Februar hat
die Verſammlung zuſammenberufen, welcher die Attribute gege
ben werden konnten, die das Geſetz vom 17. Januar 1820 vor-
geſehen hat. Die weitere Frage iſt nun die: Sind dieſe Attri-
bute dem Landtage durch das Allerhöchſte Patent übertragen
Jch muß bekennen, nach meiner Anſicht ſind ſie dem Landtage
noch nicht vollſtändig übertragen. Es iſt dem Vereinigten
Landtage nur das Recht übertragen, für Schulden, die in
Friedenszeiten kontrahirt werden, und für welche das geſammte
Vermögen und Einkommen des Staats haften ſoll, die Garantie
zu übernehmen. Die Schlußfolgerung iſt, daß, wenn die Verſamm
lung in Beziehung auf andere Darlehne daſſelbe Recht nicht erhal
ten hat, dann auch die Staats Verwaltung in den Fällen wo
nach den Beſtimmungen des Geſetzes vom 17. Januar 1820 die-
ſelbe Mitwirkung der Stände nöthig iſt, ſich außer Stand ſehen
muß, Schulden zu kontrahiren, und das ſind diejenigen Darlehen,
für welche nicht das Geſammtvermögen des Staates haften ſoll.
Das Geſetz läßt alſo eine Lücke, und dieſe Lücke muß ausgefüllt
werden, wenn nicht die Regierung in große Verlegenheit bei dem
Eintritt mancherlei Umſtände kommen ſoll. Der einzige Weg,
dieſe Lücke auszufüllen, iſt der, daß die Krone der Stände Ver
ſammlung einen Geſetz Entwurf vorlegen läßt, damit unter ihrer
Mitberathung diejenigen Beſtimmungen erlaſſen werden, die noth
wendig ſind, jene Lücke auszufüllen. Jn dieſem Sinne habe ich
die Petition eingebracht und formulirt. Jch glaube aber, daß der
Antrag des Abgeordneten aus der Rhein-Provinz, welcher amende
mentsweiſe eingebracht iſt, im Weſentlichen dieſen Anſichten ent
ſpricht und zu demſelben Reſultate führt. Jch werde mich alſo
dieſem Antrage in Beziehung auf den erſten Punkt anſchließen, der
dahin geht: die Geſetzgebung zu vervollſtändigen das Geſetz vom
17. Januar 1820 zur Anerkennung und Beſtätigung zu bringen.
Denn das iſt die Tendenz des erſten Theils des Amendements.
Der zweite Theil betrifft die Application des Geſetzes vom 17.
Januar 1820 auf die Maßregeln, die ſeit jener Zeit bis auf den
heutigen Tag von der Verwaltung ohne Zuziehung der Landſtände
getroffen worden ſind.

Der geehrte Antragſteller iſt nämlich der Meinung, daß das
Gouvernement eine Menge Handlungen vorgenommen habe, welche
gegen das Geſetz vom 17. Januar 1820 verſtoßen, und daß, um
dieſen Handlungen den Stempel der Geſetzlichkeit aufzudrücken, es
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einer nachträglichen Genehmigung der hohen Verſammlung bedürfe.
Jch will zugeben daß auf dieſem Wege die angegriffenen Opera
tionen des Gouvernements zur nothwendigen Legalität gelangen
würden es würde dies aber vorausſetzen, daß vorher die hohe Ver
ſammlung auch durch das Geſetz das Recht bekäme, in dieſer Be
ziehung ſich erklären zu können. Sie hat es nicht, wie ich vorhin
bemerkte, weil ſie nur das Recht hat, ſich über Schulden zu äußern,
für welche die geſammte Staats- Einnahme und das geſammte
Staats Vermögen haften ſollen nicht aber in Beziehung auf
andere Schulden wie diejenigen ſind, welche von dem geehrten
Herrn monirt worden ſind. Hätte ſie es aber auch, ſo würde ich
mich doch in dieſem Augenblicke nicht für das Amendement erklä-
ren, weil ich allerdings anerkenne, daß die Vorlage, wie ſie von
dem geehrten Herrn gemacht worden iſt, nicht hierher gehört, da
wir die Geſetzgebung ſelbſt zum Gegenſtande der Berathung haben,
während der Antrag darauf abzielt, die Application ſchon auf be-
ſtimmte, der Vergangenheit angehörige Fälle ſtattfinden zu laſſen.
Daher wiederhole ich, ich werde mich für den erſten Theil des
Amendements erklären gegen den zweiten indeß nicht aus dem
Grunde der Unzeitigkeit. g

Abgeordn. Freiherr von Vincke: Jch erkläre mich gleich
falls für den erſten Theil des Amendements des geehrten Abge-
ordneten für Aachen auch würde ich nicht der Anſicht ſein, daß
durch das Amendement, welches ich mir geſtern vorzuſchlagen
erlaubte, und welches die Zuſtimmung der hohen Verſammlung
erlangte, die Sache bereits erledigt werde. Sie würde dadurch er
ledigt werden können, wenn die Auslegung des Geſetzes von 1820,

welche die große Mehrzahl der Verſammlung zu hegen ſcheint, von
dem Gouvernement adoptirt würde und namentlich in der Ver-
gangenheit immer adoptirt worden wäre, denn dann würde kein
Zweifel beſtehen. Jch verſtehe unter Landes ſchulden Schulden,
welche das Gouvernement als ſolches macht, mag dafür ein Theil
oder das ganze Staatsvermögen zur Hypothek geſetzt oder überhaupt
gar keine Hypothek gewährt werden mögen ſie fundirt oder nicht
fundirt ſein, mögen ſie Darlehne oder nur Garantieen ſein. Das
iſt meine Auslegung und bei dieſer Auslegung würde mit dem
Worte „Landesſchulden“ die Sache erledigt ſein. Leider haben
wir aber nicht blos erlebt, daß ſeit 1820 durch die Seehandlung
mehrfache Schulden gemacht worden ſind, daß ferner Cautionen
beſtellt ſind, welche, wenn ſie baar eingezahlt werden, und deren
Verzinſung übernommen wird, ganz die Natur von Schulden
haben ſondern wir haben aus der Erklärung des Königlichen
Herrn Kommiſſars ſowohl früher als noch in der heutigen Ver
ſammlung entnommen daß das Gouvernement eine ganz andere
Auslegung mit dem Worte „Staatsſchulden“ verbindet, als
ich ſie allein für richtig und angemeſſen halten kann. Um nun
allen dieſen Ungewißheiten vorzubeugen, wodurch, meiner innigen
Ueberzeugung nach, der Staats- Kredit gefährdet werden muß, ſcheint
es unerläßlich, daß durch eine ausdrückliche Jnterpretation, wie wir
ſie im erſten Theile des Amendements des geehrten Abgeordneten
für Aachen finden, dieſe Bedenken und Zweifel beſeitigt werden.
Was die Auslegung des Geſetzes betrifft, ſo bin ich zwar mit dem
Königlichen Herrn Kommiſſar, der früher auf das Wort „Dar-
lehn“ einen beſonderen Accent legte, ganz einverſtanden, daß
allerdings nach dem Sprachgebrauche unſerer Geſetze unter Darle-
hen nur ein Rechtsgeſchäft zu verſtehen iſt, was darin beſteht, daß
der Gläubiger dem Schuldner eine gewiſſe Summe Geldes oder
überhaupt vertretbare Sachen gegeben hat, um ſie in derſelben
Gattung und Summe wieder zu erhalten. Daß Darlehen ein
engerer Begriff von Schulden überhaupt iſt, das iſt juriſtiſch nicht
zweifelhaft. Wenn es aber im II. des Geſetzes heißt „Staats-
ſchulden oder Staatsſchulden-Dokumente“, ſo greift
dieſer Begriff weit über den Begriff Darlehen hinaus. Jch
verſtehe unter Staatsſchulden alle Verpflichtungen, welche der Staat

eingegangen iſt, mögen ſie einen Titel haben, welchen ſie wollen,
alſo auch Garantieen, weil der Staat, wenn er auch blos als
Bürge eintritt, doch eventuell ſich zur Zahlung verpflichtet. Sie
ſind alſo auch eine Schuldverpflichtung des Staates und fallen
unter den Begriff des 9. II. des Geſetzes von 1820. Deshalb
ſcheint es unerläßlich, daß die Zweifel, die bereits früher beſtanden,
namentlich aber in der neueſten Zeit, in der Perſon des verehrten
Mitgliedes der Hauptverwaltung des Staatsſchuldenweſens, welcher
uns mit ergreifenden Worten ſeine Bedenken vorgetragen hat, ſich
wiederholt haben, daß dieſe Zweifel, ſage ich, durch eine Allerhöchſte
Declaration auf das bündigſte beſeitigt werden.

Was den zweiten Theil des Amendements betrifft, ſo kann
ich nur der Anſicht ſein, daß, wenn auch die Sache hierhier gehört,
was vorher durch die Unterſtützung des Amendements ausgeſpro-
chen iſt, ich deſſenungeachtet dieſelbe hiermit nicht in Verbindung
bringen möchte: einmal, weil es eine andere Materie iſt und weil
es mir ſcheint, daß man dieſe ſehr erhebliche Frage von der Ueber-
einſtimmung der neueren mit den älteren Geſetzen unvermiſcht er-
halten müſſe von anderen Fragen, die in eine Ausdehnung unſerer
Befugniſſe hinübergreifen und dann, weil es mir einer Verſamm-
lung wie die unſrige, die jetzt zuerſt ihre Wirkſamkeit beginnt,
angemeſſen erſcheint, das, was vorher geſchehen iſt, unberührt zu
laſſen oder, um mich eines Sprüchworts zu bedienen, die Todten
ruhen zu laſſen, und unter dieſen verſtehe ich nicht blos die ver
gangenen Verſtöße überhaupr, ſondern namentlich diejenigen Ueber
ſchreitungen ich möchte keinen verletzenden Ausdruck gebrauchen

der geſetzlichen Beſtimmungen, die vor der Regierung Sr. Ma-
jeſtät des jetzigen Königs liegen und zur Zeit des höchſtſeligen
Königs vorgekommen ſind. Jn die frühere Regierungs- Periode
eines Fürſten dem wir die größte Dankbarkeit nach allen Rich-
tungen hin ſchuldig ſind, möchte ich nicht zurückgreifen und dadurch
gegen die Pietät handeln, die ich dem Andenken des höchſtſeligen
Königs ſchuldig zu ſein glaube, wie auch gewiß die ganze Ver
ſammlung. (Bravo!)

Dieſen Punkt möchten wir alſo mit Stillſchweigen uber-
gehen und uns auf den erſten, entſchieden wichtigeren be
ſchränken.

Abgeordn. Hanſemann: Meine Herren, den zweiten
Theil meines Amendements die Vergangenheit betreffend habe
ich nur im Intereſſe der Finanzen geſtellt, weil ich die Ueber-
zeugung habe daß es einer wohlgeordneten Finanz Verwaltung
angemeſſen ſei, dieſe Angelegenheit in gleicher Weiſe, wie das
ubrige Schuldenweſen, zu ordnen. Jch gebe Jhnen zu, daß
allerdings dieſer Theil des Amendements nicht gerade zu den
heute in Frage ſtehenden Verhandlungen paſſe und alſo vorkom-
men kann, wenn der beſondere Antrag wegen der Eiſenbahn
Garantieen zur Sprache kommen wird. Jch bin weit entfernt
davon geweſen, der verehrten Abtheilung einen Vorwurf dar-
uber machen zu wollen, daß ſie den in meinem Amendement
enthaltenen Gegenſtand nicht beruhrt hat, aber, nach meiner
Meinung, gehoört er doch vollſtändig hierher, wenn auch nur
durch ein Amendement eingebracht. Denn der ganze Unter-
ſchied beſteht doch nur darin daß ich den eigentlichen Sinn der
Worte im Geſetze, es ſoll kein Staatsſchulden-Doku-
ment irgend einer Art ausgefertigt werden, als mit Zu
ziehung der reichsſtändiſchen Verſammlung, ins Auge gefaßt
habe, und daß nun mein Amendement nichts weiter iſt, als
eine nähere Erlaäuterung zu demjenigen, was theils geſtern be
ſchloſſen, theils von der Abtheilung ſelbſt beantragt worden iſt.
Jn dieſem Sinne alſo nehme ich mein Amendement, und in-
ſofern es angenommen wird, wurde es Sache der Faſſung ſein,
dieſes Petitum zu verbinden mit dem anderen geſtern beſchloſſe-
nen und es auf dieſe Weiſe als eine Erläuterung deſſelben die-
nen zu laſſen. Der Herr Landtags-Kommiſſar hat mich miß-

e



verſtanden, wenn er geglaubt hat, ich hätte auf die Schulden,
die ſeitens der Seehandlung gemacht worden ſind, auch die
Beobachtung appliziren wollen daß ſie einen niedrigeren Cours
als andere hätten; das iſt nicht von mir angeführt worden.
Jch habe nur auf den Cours der garantirten Eiſenbahn Actien
aufmerkſam gemacht und da muß ich wiederholen, daß, nach
meiner Meinung, gerade der Umſtand daß ein ſolches Papier
ein Eiſenbahn-Papier heißt, keinen Unterſchied begrunden durfte,
wenn es zu Zi pCt. vom Staate garantirt iſt, gegen ein an-
deres Papier, welches nicht Eiſenbahn Papier heißt. Denn
ſobald alle Welt es hinſichtlich der Garantie vollkommen gleich
geſtellt haält, ſo iſt anzunehmen daß der Cours, eine Kleinig-
keit abgerechnet, ungefähr gleich ſein würde. Man koönnte al
lenfalls ſagen, inſofern eine ſolche Eiſenbahn Actie noch nicht
voll eingezahlt waäre, waäre der Unterſchied dadurch begründet,
daß der Eigenthumer auf Nachzahlungen ſich gefaßt machen
muß; aber ich habe auf ſolche Papiere hingedeutet, die voll
eingezahlt waren. Der Herr LandtagsKommiſſar hat es nicht
als eine Garantie des Staats bezeichnen wollen, daß die Bank-
zettel gleich den Kaſſen Anweiſungen in allen Staatskaſſen fur
voll angenommen werden müſſen; er hat angeführt, daß, wenn
bei der Bank der ſchlimmſte Fall, die Jnſolvenz, einträte, der
Staat nur das verlieren wurde, was er gerade an ſolchen
Bankſcheinen in ſeinen Kaſſen hatte. So iſt die Sache aber
nicht. Jndem ausgeſprochen iſt, daß der Staat dieſe Bankzet-
tel gleich den Kaſſen Anweiſungen annimmt, hat er die Ver-
pflichtung uubernommen, dies zu thun, die Bank mag inſolvent
ſein oder nicht. Alſo könnten alle diejenigen, die dergleichen
Bankzettel beſäßen, auch nach der Jnſolvenz der Bank ſie gleich
den Kaſſen- Anweiſungen dem Staate in Zahlung geben.

Es kommt alſo in dieſer Beziehung, wie ich bemerkt habe,
im Weſentlichen ganz auf eins heraus ob man Kaſſen Anwei-
ſungen kreirt, oder ob jene Verpflichtung ubernommen wird.
Jch glaube daß im Allgemeinen die Verſammlung mit den von
mir aufgeſtellten Grundſätzen einverſtanden iſt, und ich bitte ſie
deshalb wiederholt, mein Amendement anzunehmen d. h. den
erſten Theil, die Zukunft betreffend. Jndem Sie dies thun,
verfehlen Sie gewiß nicht gegen die Ehrfurcht vor dem Thron.
Denn wir ſtellen nichts, als eine ehrfurchtsvolle Bitte, und
überlaſſen der Weisheit Sr. Majeſtäaät, das zu verfugen, was
Allerhoöchſt fur das Beſte erachtet wird.

Juſtiz- Miniſter Uhden: Es iſt von einem Redner wie-
derum der Rechtspunkt zur Diskuſſion gezogen worden. Wir
haben in drei Sitzungen uber den Rechtspunkt geſprochen und
es haben daruüber Abſtimmungen ſtattgefunden wenn wir den-
ſelben wiederum zur Diskuſſion ziehen wollen ſo weiß ich nicht,
wann wir dieſe Diskuſſion enden werden. Zwei Rechts Anſich-
ten ſtehen ſich gegenuber, eine Entſcheidung kann durch die Ma-
jorität der Verſammlung unmöglich getroffen werden, wie ich
ſchon fruher die Ehre gehabt habe zu bemerken.

Außerdem muß ich gegen eine Aeußerung Proteſt ein
legen.

Es iſt nämlich geäußert worden, wenn ich es recht ver
ſtanden habe, daß nach dem Geſetz des Stärkeren, wer die
Macht habe, auch das Recht habe, ſelbſt wenn es auch nicht
das wahre Recht ſein ſollte, und es ſcheint mir beinahe, als
ob damit dem Gouvernement hatte ein Vorwurf gemacht wer-
den ſollen. Dagegen muß ich das Gouvernement verwahren,
da es einen ſolchen Grundſatz wohl nie in Anwendung ge-
bracht hat.

Finanz Miniſter v. Düesberg: Da der Abgeordnete aus
der Rheinprovinz den zweiten Theil ſeines Amendements, für
jetzt wenigſtens, zuruckgezogen hat, ſo habe ich darauf nichts zu
antworten und will mich daher nur auf einen ſpeziellen Punkt

aus dem erſten Theile des Amendements beſchranken.
hierin die Behauptung aufgeſtellt worden, daß die Beſtimmung,
wonach die Bankſcheine bei den Staats- Kaſſen ſtatt baaren

Es iſt

Geldes angenommen werden, eine Garantie des Staates fur
die Banknoten enthalte. Dem muß ich widerſprechen. Es
handelt ſich hier nur um eine Anordnung adminiſtrativer Natur,
darüber, welche Zahlungsmittel, ob auch ſolche, welche nicht in
baarem Gelde beſtehen, bei den Staats Kaſſen angenommen
werden ſollen. Dies iſt eine Sache, welche die Regierung
zu beurtheilen hat. Es konnte daher fur letztere nur die Frage
ſein: Gewähren die Banknoten, wie ſie nach der Bank-Ord-
nung ausgegeben werden, vollige Sicherheit, ſo daß man ſie
ohne Bedenken annehmen kann? Die Regierung hat keinen
Anſtand genommen dieſe Frage zu bejahen, da dieſe Noten auf
jede Weiſe ſicher geſtellt ſind und daher auch in dem ungluck-
lichen Falle, wenn die Bank ihre Zahlungen einſtellen und li
quidiren müßte, doch fur die Banknoten hinreichende Deckung
zu erwarten iſt. Jch meine, daß mit dem Moment, wo die
Bank zu zahlen aufhört, auch ihre Noten außer Umlauf treten
müſſen und die Jnhaber bei dem alsdann einzuleitenden Liqui-
dationsVerfahren ihre Befriedigung zu ſuchen haben, eine un-
bedingte Verpflichtung der Staats Kaſſen zur ferneren Annah
me der Banknoten aber für dieſen Fall nicht beſteht.

Abgeordn. Knoblauch: Mein angelegentlicher Wunſch
wäre geweſen, auf keinen der bisher vorgekommenen ſpeziellen
Fälle zurückzugehen da indeſſen in dieſem Augenblick durch den
Herrn Finanz- Miniſter die beiläufige Bemerkung des Herrn
Landtags Kommiſſars beſtätigt worden iſt, daß die Königlichen
Kaſſen im Falle der Auflöſung oder einer Liquidation der Bank
nicht mehr verpflichtet ſein wurden die Banknoten anzunehmen,
ſo erlaube ich mir die Frage, wie auf dieſe Weiſe die Beſtim
mung fortgeſchafft werden kann, daß dieſer Zettel hier in allen
Staatskaſſen zu jeder Zeit ſtatt baaren Geldes und ſtatt
der Kaſſen- Anweiſungen in Zahlung angenommen wer-
den ſoll? Wie eine ſolche Behauptung möglich iſt, geſtehe ich,
liegt außer meiner Faſſungskraft, und ich bekenne, daß eine
ſolche Erklarung leicht dazu beitragen konnte, den Staatskredit
zu erſchüttern. (Vielſeitiger Bravoruf.)

Es handelt ſich darum, ob eine Garantie wirklich ausge-
ſprochen worden iſt oder nicht. Wenn dies nun auch in der
Bank- Ordnung nicht mit ausdrücklichen Worten geſchehen, ſo
iſt doch faktiſch durch die unbedingte vorgeſchriebene Annahme
der Banknoten in allen offentlichen Kaſſen ſtatt des baaren Gel-
des eine ganz beſtimmte Garantie gegeben worden. Jch ſtelle
anheim, ſpäterhin, wenn die Frage wegen der Garantie zur
Sprache kommen wird, dieſen damit genau verwandten Ab-
ſchnitt des Gutachtens wieder ins Auge zu faſſen; indeſſen will
ich meinerſeits nicht damit beginnen, behalte mir aber vor,
mich alsdann ausführlicher über jene Frage im Allgemeinen zu
äußern. (Bravoruf.)

Finanz- Miniſter v. Duesberg: Da die Frage wegen der
Garantie noch beſonders zur Sprache kommen wird, ſo werde
ich gegenwärtig auf eine weitläufige Eroörterung nicht eingehen,
muß mir aber doch geſtatten, meine Anſicht mit ein paar Wor-
ten zu rechtfertigen. Jch beziehe mich zunachſt auf die Bank
Ordnung ſelbſt, in dieſer iſt eine Spezial Garantie des Staats
fur die Banknoten nirgends ausgeſprochen; ſie iſt es aber fur
eine andere Art von Bank- Schulden und zwar in Bezug auf
die Depoſital-Kapitale. Jm H. 21 iſt beſtimmt, daß es hin-
ſichtlich der Depoſital- Kapitale bei der durch die Verordnungen
von 1768 und 1769 ubernommenen Spezial Garantie ver-
bleibe, und dieſe Beſtimmungen haben langſt vor dem Staats
ſchuldengeſetz exiſtirt. Jn Beziehung auf die Banknoten iſt
weiter nichts geſagt worden, als, daß ſie bei den Staatskaſſen



angenommen werden, alſo ohne Spezial Garantie, denn ſonſt
hätte man, da für die Bank eine Staats Garantie im Allge-
meinen nicht beſteht, in den Beſtimmungen über die Banknoten
die Garantie wieder beſonders feſtſetzen muſſen.

Wenn der kaum denkbare Fall eintreten ſollte, daß das
Inſtitut zum Liquidiren genöthigt wäre, ſo wird der Stand der
Sache dadurch rechtlich ſo verändert, daß ich nicht glaube, daß
die Kaſſen dieſe Papiere dann noch unbedingt annehmen müß-
ten. Dies iſt indeſſen eine Rechtsfrage, die nicht auf einfache
Weiſe zu beantworten iſt. Jch habe die Ehre gehabt, eine
lange Zeit dem Stande der Juriſten anzugehören, und halte
dafür, daß durch eine Zahlungs Einſtellung und Liquidation von
Seiten der Bank deren Papiere aufhören muüſſen Umlauf zu
haben und daß, wenn die Liquidation veranſtaltet iſt, auch die
Banknoten dabei liquidirt werden muſſen. Die SpezialGaran-
tie des Staats erſtreckt ſich nur auf die bei dem Jnſtitute von
den Gerichts und Vormundſchafts Behörden 2c. belegten De
poſital-Gelder.

Juſtiz- Miniſter Uhden: Ich will noch eine Bemerkung
hinzufügen. Es war von einem Ober-Landesgericht wegen der
Spezial Garantie bei mir angefragt worden, ob daſſelbe eine
bedeutende Summe ſolcher Bankſcheine, die in Folge einer Sub-
haſtation eingezahlt worden, annehmen durfe? Jch habe dar-
über mit dem Herrn Finanz- Miniſter korreſpondirt und in Folge
deſſen das Ober-Landesgericht dahin beſchieden, daß es dieſe
Bankſcheine nicht unbedingt annehmen duürfe, weil ſie nicht ga-
rantirt ſeien.

Abgeordn. Knoblauch: Die gegenwärtige Verſammlung
und das Land ſind freilich in dieſem Augenblicke durch die über-
einſtimmende Erklärung zweier Herren Miniſter belehrt, daß
keine Verpflichtung fur die Königlichen Kaſſen beſteht, die Bank-
zettel unter allen Umſtänden anzunehmen und ich muß geſte-
hen, daß ich das nicht erwartet hätte. Ich habe vielmehr die
moraliſche Verpflichtung fur ſo bindender Natur gehalten daß
ich ſie viel hoher ſtellte, als den todten Buchſtaben des Geſetzes.

(Lebhafter Beifallruf.)
Juſtiz- Miniſter Uhden: Es iſt nicht behauptet worden,

daß die Banknoten uberhaupt nicht bei Königlichen Kaſſen an
zunehmen ſeien, ſondern es war die Frage, ob ſie Garantie
häatten, und weil das nicht der Fall iſt, habe ich das Ober
Landesgericht, wie gedacht, beſchieden.

Abgeordn. Hanſemann: Meine Herren! Auch ich kann
nicht umhin, meinen tiefen Schmerz auszudrucken uüber die Er-
klaärung, die wir ſo eben von dem Herrn Finanz Miniſter und
dem Herrn Juſtiz- Miniſter gehört haben. Wie! ein Königl.
Geſetz ſagt: Die Banknoten ſollen in allen Staatskaſſen ſtatt
baaren Geldes, beſonders ſtatt der Kaſſen -Anweiſungen, in
Zahlung angenommen werden auf den Banknoten ſelbſt iſt
dies gedruckt, und nun hören wir, daß trotz des klaren
Wortlautes dieſer Beſtimmung eine ſolche Verpflichtung doch
nicht ſicher beſtehe. Jch theile ganz die Anſicht des geehrten
Abgeordneten der Stadt Berlin, daß Erklaärungen dieſer Art
dem Staatskredit gefährlich ſind. Jch mache bei dieſer Gele-
genheit darauf aufmerkſam, daß gerade in dieſem Umſtande Sie
die Erklärung der Erſcheinung haben daß die garantirten Ei-
ſenbahnpapiere nicht den nämlichen Cours hatten, wie die di-
rekten Staatsſchulden, weil gerade das Publikum wahrſcheinlich
auch die Beſorgniß hat, daß ſeiner Zeit einmal die Dinge aus-
gelegt werden möchten, wie wir es hier gehört haben. Wenn
irgend etwas, ſo ſind es die heutigen Verhandlungen, die es
uns zur dringenden Pflicht machen, den ehrfurchtsvollen Antrag,
wie er von mir geſtellt iſt, an Se. Majeſtät zu richten und
durch eine nähere Declaration dieſen Zuſtand abzuſtellen. Da-

e zielt mein Amendement, und ich bitte wiederholt, es anzu
nehmen.

Abgeordn. v. Auerswald: Was ich ſagen wollte, iſt be
reits durch das, was der geehrte Abgeordnete von Berlin ge
ſagt hat, erledigt.

Juſtiz Miniſter Uhden: Wenn der geehrte Redner durch
das, was ich angeführt habe, ſchmerzlich berührt worden iſt,
ſo muß dies auf einem Mißverſtändniß beruhen, und wenn ich
mich nicht deutlich ausgedrückt haben ſollte, ſo bin ich gern be
reit, mich näher zu erklaren.

Es ſollte in Folge einer Subhaſtation eine bedeutende
Summe ad depositum eingezahlt werden. Das Depoſitorium
iſt aber keine Königl. Kaſſe in dem angegebenen Sinne, ſon-
dern in demſelben wird Privat Vermögen aufbewahrt, beſon-
ders auch das von Minderjährigen. Der Zweifel war deshalb
nur der, ob die Annahme der Bankſcheine als nicht ſpeziell ga
rantirter Papiere erfolgen könne.

Finanz Miniſter v. Duesberg: Jch habe durchaus nicht
geſagt oder irgend in Frage geſtellt, daß die Banknoten nicht
bei allen Staatskaſſen in Zahlung angenommen werden müß-
ten, ich habe nur geſagt, daß ſie nach der Bankordnung vom
5. Oktober v. J. eine Spezial- Garantie des Staats nicht hät-
ten, es iſt nur einer Art von Bankſchulden, den Depoſitengel-
dern, eine ſolche Garantie gewährt. Die Frage reduzirt ſich
alſo darauf,, wie wird das Verhaltniß ſich ſtellen, wenn der
ungluckliche Fall jemals eintreten ſollte, daß die Bank genöthigt
wäre, ihre Zahlungen einzuſtellen und zu liquidiren? Es fragt
ſich, ob in dieſem Falle die Verpflichtung der Staatskaſſen zur
Annahme der Banknoten fortbeſtehen bliebe? Das iſt eine Rechts
frage, und ich glaube, ſie, wie vorher geäußert, beantworten zu
muſſen. Es iſt dies aber allerdings ein Gegenſtand, der eine
viel tiefere Erörterung erfordert, als hier möglich iſt. Ich be-
merke aber, und das bleibt immer ſtehen, daß die Spezial
Garantie, wie ſie einer einzigen Klaſſe von Bankſchulden, nam-
lich den Obligationen uüber Depoſitalgelder, gewahrt worden,
den Banknoten eim Geſetz nicht ertheilt iſt; und kann danach
die Anordnung, nach welcher die eine beſondere Sicherheit ge-
währenden Banknoten bei den Kaſſen angenommen werden, im
Weſentlichen nur für eine Verwaltungs Anordnung angeſehen
werden.

Abgeorda. Sperling: Die Worte, welche auf den Bank-
ſcheinen ſtehen ſind deutlich genug dieſe ſollen nach denſelben
zu jeder Zeit von den Königlichen Kaſſen angenommen wer-
den. Jch kann mir daher nicht denken, daß irgend jemals ein
Gerichtshof eine Königliche Kaſſe von der Annahme dieſer Bank-
ſcheine entbinden würde, ſelbſt wenn ein Zahlungsunvermögen
der Bank eintreten ſollte. Jedoch ſind ſchon die Eroörterungen,
welche hieruüber ſtattgefunden haben, bedauerlich genug. Jch
will ſie nicht fortſetzen und begebe mich daher des Wortes.

Juſtiz- Miniſter Uhden: Wenn ein Zweifel darin geſetzt
wird, ſo begreife ich das nicht; ich habe erklart, daß dies ge
ſchehen iſt, und ich muß erklaren, daß nicht die Frage von Kö-
niglichen Kaſſen war, ſondern von Depoſitorien. Jch muß alſo
bitten, dies wohl zu unterſcheiden.

Abgeordn. Sperling: Jch habe meinerſeits eine eben ſo
beſtimmte Anſicht geäußert, jedoch nicht von dem Depoſitorium,
ſondern von den Königlichen Kaſſen.

Abgeordn. Schauß: Ein ſchmerzliches Gefühl hat mich
zwar nicht bewegt darüber, daß Aeußerungen von der Miniſter-
bank gefallen ſind und uüber die Art, wie ſie fielen wohl aber
ein großes Erſtgunen. Allerdings muß ich ſagen, daß, wenn
die Sicherheit der Bankſcheine in einer Weiſe gedeutet werden

(Der Beſchluß folgt in der Beilage.)
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kann, wie es heute von der Miniſterbank aus geſchehen iſt, und
wenn im Publikum die Nachricht davon verbreitet wird, dieſel-
ben in Mißkredit gerathen werden, der ſehr bedeutend ſein wur
de, daß das ganze Bank- Inſtitut mir uberhaupt auf eine Art
gefahrdet zu ſein ſcheint, die einen großen nachtheiligen Einfluß
üben muß. Jch muß meinem Kollegen aus Berlin ganz bei
pflichten, daß, wenn einmal auf den Banknoten gedruckt ſteht,
daß ſie in allen Königlichen Kaſſen in Zahlung genommen wer
den dann auch ihre Annahme zu allen Zeiten unabweislich ſein
muß, gleich viel, ob die Bank in Liquidation ſich befindet
oder nicht. Warum iſt dieſe Erklärung darauf gedruckt? doch
allein nur, um den Noten eine größere Sicherheit zu geben;
denn ſonſt wüßte ich wahrlich nicht, welchen Zweck das Aner-
kenntniß der Annahme auf den Scheinen haben ſollte, wozu es
uberhaupt nöthig geweſen wäre. Wenn von Privatleuten aus
eigenen Mitteln 10 Millionen Thaler hinterlegt worden ſind,
um als eigentliches Fundations- Kapital zu dienen, ſo würden
die dagegen ausgegebenen Scheine ſo gut wie die Scheine des
Kaſſen Vereins oder anderer ähnlicher Jnſtitute in der kauf-
männiſchen Welt volle Geltung haben. Aber weil die Bank auch
Gelder für Minorenne und für Armenſtiftungen hat, und weil
man ſie als ein Königliches Inſtitut beruckſichtigen wollte, die
Zeit der Noth und der Geld-Kalamität überhaupt es erforderte,
daß man den gewerblichen Intereſſen vermehrte, ganz zum
Ueberfluß geſicherte Circulationsmittel verſchaffte, deshalb wahr
ſcheinlich nur iſt die doppelte Garantie gegeben worden. Jſt
dieſe Garantie nun aber einmal gegeben, ſo glaube ich nicht,
daß irgend welche Rechtswiſſenſchaft und irgend welche Miniſter
der Juſtiz ſo viel Weisheit herausbringen werden um ſagen
und beweiſen zu können, daß, wenn immer ein ſolcher Vermerk
auf dem Schein gedruckt iſt, derſelbe doch nicht Gültigkeit haben
ſollte für alle Zeiten, beliebigenfalls vielmehr als nicht vorhan-

Dem
Amendement, welches das geehrte Mitglied von Aachen geſtellt
hat, muß ich mich übrigens anſchließen, was den erſten Theil
betrifft. Wenn aber derſelbe Abgeort nete weiter angefuührt hat,
daß man keinen Werth auf die Garantie des Staats eigentlich
lege und den Beweis dadurch zu fuühren ſich bemuht, daß die
Staats Schuldſcheine einen höheren Cours haben als die Eiſen-
bahn Aktien, ſo kann ich dieſer Aeußerung nicht die volle Gel-
tung geben. Es iſt ganz etwas Anderes mit den Eiſenbahn
Aktien als mit den Staats-Schuldſcheinen. Wenn jene auch
die Hoffnung geben, daß ſie durch eine große Frequenz eine
beſſere Dividende, als 3 Prozent Zinſen, zahlen können, ſo
iſt dies doch jedenfalls immer ſehr prekär, und es iſt alſo nicht
darauf zu rechnen. Andererſeits haben die Staats Schuldſcheine
aber alle Zeit darum vorzuglich einen beſſer geſicherten Cours,
daß ſie in kleinen Apoints ausgeſtellt ſind die von dem größe-
ren Theile des Publikums mehr geſucht werden und auch noth-
wendig mehr geſucht werden muſſen, als die Eiſenbahn -Aktien,
welche nur auf 100 und reſp. 200 Rthlr. ausgeſtellt ſind, alſo
unter den Gering Beguüterten wenig oder gar keine Nehmer
finden können. Nebenbei aber hat der Staat das Jnter-
eſſe, die Staats- Schuldſcheine in ihrem Cours ſo viel wie
möglich zu erhalten, und es werden zu dem Ende alle dispo-
niblen Gelder bei der Sechandlung ſowohl wie bei der Bank
allſeitig verwandt, um Staats Schuldſcheine zu kaufen, wenn
deren Cours gedrückt iſt, um dadurch denſelben immer wieder
zu heben, wahrend ein ſolches Verfahren bei Eiſenbahn Aktien
nie ſtattfindet. Jch halte daher die Argumentation des Mit-
gliedes von Aachen nicht fur richtig und habe mich berufen ge
fuhlt, dieſelbe zu berichtigen.

Abgeordn. Milde: Noch krank und heiſer, muß ich die
verehrte Verſammlung bitten, es mir zu geſtatten, nicht ſo laut
zu ſprechen, wie es eigentlich geſchehen ſollie, und ich würde
Jhre Nachſicht nicht in Anſpruch genommen haben, wenn nicht
von Seiten des Miniſtertiſches eine Aeußerung gefallen wäre,
die mir höchſt bedenklich zu ſein ſcheint, und fur welche ich eine
offizielle, genaue Definition möchte provocirt haben. Es hat
nämlich der Herr Königliche Kommiſſar im Eingange der De
batte davon geſprochen, daß er eine große Differenz mache,
zwiſchen einer funeirten Schuld und einer ſogenannten Verwal
tungs- oder unfundirten Schuld. Meine Herren! Eine Admi-
niſtrations Schuld, das heißt eine Schuld, welche die Verwal
tung im Laufe ihrer Geſchafte nöthig hat, iſt eine ſolche, wie
ſie in mehreren großen Ländern und namentlich in Frankreich
und England repräſentirt ſind, durch die Billets du trésor und
die exchequer bills. Es iſt in jenen Ländern oft vorgekommen,
daß man dieſe Papiere, nachdem ſie zu einer gewiſſen Höhe an
gewachſen, zu konſolidirten Schulden hat umwandeln muſſen,
und es iſt dies immer dann geſchehen, wenn der Geldmarkt der
Art war, keine höhere unfundirte Schuld tragen zu können,
oder uberhaupt, wenn die Kredite erſchöpft waren, welche dort
von Seiten der Stände dem Miniſterium oder der Krone ge
wahrt werden und neue nöthig ſind, ohne den Ausfall decken
zu können aus den kurrenten Einnahmen. Es ſcheint mir von
der größten Wichtigkeit zu ſein, nachdem wir in dieſe Materien
einmal eingegangen ſind, daß wir daruber eine offizielle Erkla
rung haben, ob es Jntention ſein ſollte, mit der Emiſſion ſol-
cher Papiere jemals vorzuſchreiten; ſollte dies der Fall ſein, ſo
ſcheint es mir in der Nothwendigkeit begründet, daß die Rath-
geber der Krone ſich daruüber ausſprechen, inwieweit ſie und wie
viel von den Siagats- Einnahmen die Verwaltung antizipiren
wolle; denn, meine Herren, könnte man ſich denken daß die
Staats Einnahme fur ein Jahr antizipirt werden könnte, ſo
dürften die Stande in die Nothwendigkeit verſetzt werden, gegen
ihren Willen oder ihre Ueberzeugung von der Nüuützlichkeit der
Verwendung eine Staatsſchuld von 40, 50, 60, ja noch mehr
Millionen konſolidiren und anerkennen zu müſſen und es bleibe
fur den Staats- Kredit nichts weiter übrig, dies noch uüberdem
ſo raſch wie möglich zu thun, um eine dergleichen ſchwebende
Schuld aus dem Geldmarkte wieder herauszubringen. Wenn
das Miniſterium von der Jdee ausgeht, daß dergleichen Schul-
den im Laufe der Verwaltung nothwendig oder beabſichtigt wer
den, auf ähnliche Finanz- Maßregeln einzugehen, ſo bitte ich
von dieſem Platze aus, daß dauber eine offizielle Erklärung er
folgen moge. Jndem ich mich jetzt von dem Gegenſtande ab-
wende, obgleich ich noch viel auf das Gehoörte und namentlich
in Bezug auf die Erklarungen, welche wir über die Verhält-
niſſe des Bank- Jnſtituts und ſeinen rechtlichen Verpflichtungen
den Theilnehmern wie dem Volke gegenuber zu erwiedern hatten,
ſo muß ich doch dies aus ſchon Eingangs erwähnten Grunden
unterlaſſen, kann aber nicht umhin, auf die große Gefahr auf-
merkſam zu machen, welche die jetzige Lage der Bankfrage für
das Volk im Abhgemeinen hat.

Landtags-Kommiſſar: Wir ſind aufgefordert, uns
daruber zu äußern, ob es in der Jntention des Gouvernements
liege, das in Frankreich und England angenommene Syſtem der
Ausgabe von Billets du trésor und exchequer bills anzuneh-
men. Ich erklare, daß dies nicht in der Jntention des Gou-
vernements liegt, daß dies vielmehr die Abſicht hat, bei der
bisherigen guten Sitte zu beharren, die Ausgaben moöoglichſt nach
den Einnahmen zu bemeſſen. Dennoch glaube ich, daß, wenn

daß das Gouvernementuneingeſchränkt beſtimmt wurde,



keinerlei Art von Schulden ohne Berufung des Vereinigten Land-
tags ubernehmen koönne, daraus in einzelnen Fällen Verlegen
heiten entſtehen konnten, von denen ich vorausſetze, daß die
hohe Verſammlung ſie ſelbſt nicht will. Ausgenommen von der
ſtäändiſchen Mitwirkung ſollen daher nur ſolche Verwaltungsſchul-
den ſein, welche das Gouvernement durch Antizipation der
Staats Revenuen auf kurze Zeit zu machen ſich in der Noth-
wendigkeit befinden möoöchte, ohne deshalb das Land mit neuen
Laſten zu beſchweren.

Sollte dagegen die Finanz- Verwaltung jemals dieſe Anti-
cipationen ſo weit ausdehnen, daß ſie die Zuſtimmung des Land-
tages zu deren Fundirung beantragen müßte, dann allerdings
würde dieſelbe der Vorwurf treffen, das Geſetz verletzt zu haben.

Jch glaube nun noch mit wenigen Worten auf die unan
genehme Materie der Bankſcheine zuruckkommen zu muſſen. Es
iſt hier das Wort gefallen, daß die heutige Diskuſſion dem
Cours dieſer Papiere einen Stoß verſetzen wurde. Jch glaube
dies zwar nicht wäre es aber richtig, ſo wäre dies als ein Un-
gluck zu betrachten. Es fragt ſich alſo, was iſt zu thun Zu-
nächſt muſſen wir die Sache nochmals ins Auge faſſen. Jm
Geſetz iſt allerdings unterſchieden zwiſchen denjenigen Schulden
der Bank, fur welche der Staat Garantie leiſtet (es ſind dies
die deponirten Kapitalien) und zwiſchen ſolchen, fur welche der
Staat keine förmliche Garantie uübernommen hat (die Bank-
ſcheine). Dagegen ſteht in dem Geſetz, daß die Bankſcheine
von allen offentlichen Kaſſen als baar angenommen werden ſol-
len und damit dieſe Beſtimmung die großtmööglichſte Verbrei-
tung erhalte, iſt ſolche auf den Scheinen ſelbſt abgedruckt. So
lange dieſe Vorſchrift beſteht, ſo lange hat ſie unbedingte Gel-
tung das, glaube ich, wird auch der Finanz- Miniſter aner-
kennen. Wenn alſo der ganz unerwartete Fall eintreten ſollte,
daß die Bank liquidiren müßte, ſo wurden dann allerdings an
derweitige geſetzliche Vorkehrungen getroffen werden muüſſen,
denn ich glaube nicht, daß man wuünſchen kann, der Staat
muſſe auch dann noch und für immer die Scheine als baar in
den Kaſſen annehmen; ich glaube namentlich nicht, daß man
dieſe Vorſchrift auf diejenigen Vorräthe gusdehnen könnte, die
ſich bei der Bank ſelbſt befinden. Laſſen Sie uns aber dieſe
unwahrſcheinlichen, faſt unmöglichen Eventuaglitäten nicht näher
unterſuchen, laſſen Sie uns daran feſthalten, daß das Geſetz
beſteht, wonach die Bankſcheine als baar in den Königlichen
Kaſſen angenommen werden muüſſen, daß dies Geſetz unzweifel-
haft volle Wirkung hat, und daß dadurch der Pari- Cours der-
ſelben hinlanglich geſichert iſt.

Hegen wir nun Alle den Wunſch, daß durch dieſe Diesekuſ-
ſion der Cours der Bank- Aktien und uberhaupt der Kredit der
Bank nicht gefährdet werde, ſo knupft ſich daran die Andeu-
tung, daß dieſe ſpezielle Diskuſſion uüber die Bankſcheine viel
leicht aus dem Protokolle wegzulaſſen ſei.

Abgeordn. Milde: Jch wollte mir dagegen erlauben, zu
bemerken ein Geheimniß von 500 Perſonen iſt, wie der Herr
Landtags Kommiſſar mir zugeben wird, kein Geheimniß mehr.
Nach den Erklaärungen, welche hier gegeben worden ſind, glaube
ich, wird es im Gegentheil, wenn auch nur theilweiſe, zur
Beruhigung des Publikums dienen, wenn die ganze Debatte in
extenso abgedruckt wird.

Der Marſchall brachte dann auf Verlangen der Kurie
das Amendement des Abgeordneten Hanſemann:

Der Landtag möge Se. Majeſtät ehrfurchtsvoll bitten,
Allergnädiaſt anerkennen zu wollen, daß nach der Ver-
ordnung vom 17. Januar 1820 (das Staateseſchuldenwe-
ſen betreffend) überhaupt keine Staatsſchuldendokumente
irgend einer Art, alſo weder verzinsliche noch unver-
zinsliche, ohne Zuziehung und Mitgarantie des Ver-

einigten Landtags rechtsgiltig ausgeſtellt werden durfen;
inſofern aber die unbedingte Anwendung dieſes Grund-
ſatzes bedenklich erachtet wurde, dem Vereinigten Land-
tage dieſerhalb eine Allerhoöchſte Propoſition vorlegen laſ
ſen zu wollen

Mit mehr als zwei Drittel nahm die Kurie das Amen-
dement an, und der Vorſchlag der Abtheilung kam gar
nicht weiter in Betracht.

Von dem überaus wichtigen Punkte ging die Kurie zu
dem Rechte uüber, das dem Vereinigten Landtage jhinſicht-
lich ſammtlicher Steuern zuſtehe. Das Kommiſſions-
gutachten lautete:

Der H. 9 der Verordnung vom 3. Februar 1847 über die
Bildung des Vereinigten Landtages gewährt den Petenten noch
in anderer Beziehung ein Moment, in welchem ſie die Geſetzge
bung vom 3. Februar 1847 nicht in Einklang mit der früheren
halten zu können glauben.

Es wird behauptet, daß nach dem Geſetze vom 22. Mai 1815
und 5. Juni 1823 der Beirath zu allen Geſetzen, die ſich auf
Steuern, ſei es Schaffung neuer oder Aenderung der alten, be
ziehen, ſeien es direkte oder indirekte, jedenfalls der reichsſtändiſchen
Verſammlung, alſo jetzt dem Vereinigten Landtage gebühre, und
daß von dieſen Steuern überhaupt keine ausgenommen werden
könnten, wenn man die frühere Geſetzgebung nicht alteriren
wollte. Der F. 9 nimmt aber ausdrücklich die Eingangs-, Aus-
gangs und Durchgangs-Zölle, ſo wie diejenigen indirekten Steu
ern, aus, deren Sätze auf Uebereinkunft mit anderen Staaten be-
ruhen, ſteht daher im Widerſpruch mit dem F. 4 des Geſetzes
vom 22. Mai 1815, welches der künftigen Verſammlung der
Landes Repräſentanten den Beirath oder die Beiſtimmung ganz
allgemein, ohne Ausnahme, als Gegenſtand ihrer Wirkſamkeit
uweiſt.

Es wurde auch bei dieſer Veranlaſſung darauf hingewieſen,
daß die Krone befugt erachtet werden müſſe, die verheißenen Rechte
nach und nach zu ertheilen, und darin, daß ſolches nicht mit
einemmale geſchehen, noch keine Rechtverletzung zu finden ſei daß
vom Standpunkte der praktiſchen Nützlichkeit ſich große Bedenken
über die Einholung des Beiraths zu allen Aus- und Ein- und
Durchgangs Zöllen erheben ließen indeſſen konnte die Frage:

Iſt die Abtheilung der Anſicht, daß den Ständen auf Grund
der Verordnung vom 22. Mai 1815 und Artikel III. Nr. 2
des Geſetzes vom 5. Juni 1823 das Recht zum Beirath
hinſichtlich aller Steuer Geſetze ohne Ausnahme zuſtehe?

nur bejaht werden, und an dieſe Frage reihete ſich die zweite:
Jſt die Abtheilung der Anſicht, daß eine Declaration reſp.
Abänderung des H. 9. des Geſetzes vom 3. Februar C. über
Bildung des Vereinigten Landtages zu erbitten ſei, welche
außer Zweifel ſetze, daß das Recht des ſtändiſchen Beiraths
über alle Steuer Geſetze dem Vereinigten Landtage zuſtehe?

welche ebenfalls bejaht wurde. Dies Konkluſum der Abtheilung
erlaubt ſich dieſelbe der hohen Verſammlung zur Anerkennung zu
empfehlen.

Der Kommiſſar gab folgende Erlaäuterung der Re-
gierungsanſichten:

Das Geſetz von 1823 hat den ſtändiſchen Beirath zu allen
Veränderungen in Beziehung auf die Steuergeſetze erfordert, und
es. hat dieſen Beirath an die Provinzial Stände ſo lange über
tragen, bis künftig ſtändiſche Central Verſammlungen kreirt
werden würden. Das Recht dieſes ſtändiſchen Beiraths iſt in
demſelben Umfange, wie es damals den Provinzial Ständen ge
geben wurde, nunmehr, ſo weit es ſich von allgemeinen Steuer
Geſetzen handelt, auf die Central Stände übergegangen. Das
findet ſich in dem betreffenden Paragraphen der Verordnung vom
3. Februar d. J. deutlich ausgeſprochen wenn aber darüber noch
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Zweifel beſtehen, ſo findet eine Declaration keinen Anſtand. Es
hat durchaus nicht in der Abſicht gelegen, in dieſer Beziehung
durch das neue Geſetz irgend eine Reſtriction zu machen das ein
zige Neue, was die Geſetze vom 3. Februar in dieſer Beziehung
enthalten, beſteht darin, daß des Königs Majeſtät in Beziehung
auf die nicht ausgenommenen Steuern die Erhöhung oder neue
Einführung von der ſtändiſchen Ein willigung abhängig ge-
macht hat. Nur eine Erweiterung und nicht die entfernteſte
Schmälerung des beſtehenden Rechtes hat durch das Geſetz vom
3. Febrnar herbeigeführt werden ſollen.

Jn der darauf folgenden Abſtimmung nahm die Kurie
den Kommiſſionsantrag mit mehr als zwei Drittel der Stim-
men an.

Die Abtheilung hatte, durch die Petition des Abgeord-
neten Flemming aus Geilenkirchen dazu aufgefordert,
auch das Steuerbewilligungsrecht in den Kreis ih-
rer Berathungen gezogen. Sie hatte ſich die Frage geſtellt,
ob aus der ältern Geſetzgebung und Verfaſſung, ſo wie
aus den Beſitzergreifungspatenten fur die neu und wieder-
erworbenen Provinzen, ein Recht zur Steuerbewilli-
gung als Rechtsanſpruch hergeleitet werden koönne.
Dieſe Frage wurde in der Abtheilung von eben ſo viel
Stimmen bejaht als verneint. Auf den Antrag Hanſe-
manns ließ auch die Kurie dieſe Frage in der Lage, in wel-
cher ſie in der Kommiſſion verhandelt war.

Darauf kamen die Domainen an die Reihe. Das
Gutachten lautete:

Endlich mußte noch der Theil des H. 9 in der Verordnung
vom Z. Februar 1847, welche der Domainen und Regalien ge-
denkt, in Erwägung gezogen werden.

Derſelbe iſt beſonders in der Petition des Abgeordneten
Grafen von Schwerin als ein Gegenſtand des Bedenkens und
Zweifels hingeſtellt.

Petent führt an, daß die Garantie von Staatsſchulden
auch weſentlich durch den Beſtand des Staatsvermögens bedingt
ſei, und aus dieſem Grunde könnten auch die Verfügungen über
die Einkünfte und die Subſtanz der Domainen nicht gänzlich
der Kognition und Mitwirkung der Stände entzogen werden,
wie dies im Sinne des H. 9 der Verordnung über die Bildung
des Vereinigten Landtags zu ſein ſcheine, weshalb er die Er
bittung einer authentiſchen Deklaration dahin dem Vereinigten
Landtag anheimgehe, daß jeder Zweifel über das Verhältniß der
Domainen unmöglich bleibe.

Die Abtheilung konnte nicht verkennen daß dieſer Theil
des H. 9 allerdings nicht deutlich gefaßt ſei und man nicht ent
nehmen könne, in welcher Abſicht in dieſem Paragraphen, der
nur von der Beſteuerung rede, der Domainen und Regalien
gedacht ſei. Sie war indeſſen der Anſicht, daß mit Rückſicht
auf das Hausgeſetz vom 13. Auguſt 1713, das Geſetz vom
6. November 1809 und das Geſetz vom 17. Januar 1820 über
die Subſtanz und die Revenüen der Domainen nicht ohne Zu-
ſtimmung der Stände disponirt werden könne. Wenn nun
der Königliche Herr Landtags Kommiſſarius ausdrücklich erklärt
habe, daß die Krone in keiner Weiſe die Abſicht gehabt habe,
durch das Geſetz vom 3. Februar 1847 irgend etwas zu verän-
dern, ſo ſchien es der Abtheilung, da ſie die Faſſung des 9. 9
der Verordnung vom 3. Februar 1847 nicht für zweifelsfrei
hielt, gerathen, darüber eine Deklaration zu erbitten, und be
jahte die demnächſt geſtellte Frage:

Jſt die Abtheilung der Anſicht, Se. Majeſtät um eine
Deklaration des d. 9 zu bitten, durch welche außer Zwei-
fel geſtellt werde, daß mit Rückſicht auf die frühere Ge
ſetzgebung in den rechtlichen Verhältniſſen der Domainen
und Regalien nichts geändert, ſo daß die Mitwirkung der
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Stände, welche aus der die Domainen betreffenden frühe
ren Geſetzgebung zu begründen, ungeſchmälert ſei?

einſtimmig.
Danach ſtellt die Abtheilung dem hohen Landtage die wei-

tere Beſchlußnahme anheim.
Dieſer Antrag wurde faſt einſtimmig angenommen. Jn

gleicher Weiſe ſtimmte die Kurie mit uüberwiegender Majo-
rität dem Antrage bei, daß auf die bereits zugeſicherte Wie
derkehr des Landtags hin die Wahlen zu den Vereinigten
Ausſchuſſen und zu den ſtändiſchen Deputationen fur die
Schulden fur jetzt ausgeſetzt werden mochten.

Der letzte Punkt des Gutachtens betraf die Zuſtim-
mung des Landtags zu Veränderungen der ſtändiſchen Ver
faſſung. Das Patent vom 3. Febr. ſagt nämlich im 12:

Wir behalten uns vor, den nach dem Geſetze vom 5. Juni
1823 erforderlichen ſtändiſchen Beirath zu den Geſetzen,
welche Veränderungen in Perſonen und Eigenthumsrech-
ten oder andre, als die im H. 9 bezeichneten Veränderun-
gen in den Steuern zum Gegenſtande haben, wenn dieſe
Geſetze die ganze Monarchie oder mehrere Provinzen be-
treffen, in dazu geeigneten Fällen von dem Vereinigten
Landtage zu erfordern, welcher denſelben mit voller recht-
licher Wirkung zu geben befugt iſt. Sollten Wir uns
bewogen finden, ſtändiſchen Beirath uüber ſolche
Aenderungen der ſtändiſchen Verfaſſung zu erfordern, wel-
che nicht, als die Verfaſſung einer einzelnen Provinz be
treffend, von dem Landtage dieſer Provinz zu berathen ſind,
ſo werden Wir ein ſolches Gutachten nur von dem Ver-
einigten Landtage einfordern, und bleiben dieſem alle auf
dergleichen Aenderungen bezugliche ſtaändiſche Verhandlungen
ausſchließend vorbehalten. Nach dem Wortlaute dieſer
Vorſchrift ſollte der ſtändiſche Beirath eingeholt werden,
wenn ſich die Krone dazu bewogen fuühlt, wenn ſie ſich
aber nicht bewogen fuühlt, kann ſie die ſtandiſche Verfaſ-
ſung auch ohne ſtändiſchen Beirath ändern.

Jn Ruückſicht auf dieſe Verordnung und um den Ver-
einigten Landtag vor geſetzlicher Unſicherheit zu bewahren,
hatte der Abg. Hirſch aus Schleſien petitionirt, die Ver-
faſſungsgeſetze möchten ohne Zuſtimmung der Stande nicht
geändert werden. Die Abtheilung hatte den Antrag nicht
in Betracht genommen in der Kurie fand er aber vielſei-
tige Unterſtutzung, namentlich ſprachen dafuür Sperling,
von Brunneck, von Vincke, Naumann und von
Auerswald. Der letztere äußerte:

Es iſt oft und nachdrücklich in- und außerhalb dieſer Ver
ſammlung von dem wahrhaft Königlichen Entſchluſſe, eine all-
gemeine ſtändiſche Verſammlung zu berufen, geſprochen wor
den und daß es ein großer, wahrhaft Königlicher Entſchluß
war, davon iſt Niemand mehr überzeugt, als ich es bin. Aber,
meine Herren worin beſteht die wahre Größe des Entſchluſſes,
in Folge deſſen eine Verſammlung, wie die unſrige, zuſam-
menberufen iſt? Nicht in der Bewilligung einzelner ſtändiſcher
Berechtigungen, nicht in der Zuſage, einzelne Petitionen und
Bitten annehmen zu wollen, nicht überhaupt in dem Mehr
oder Minder ſo vieler Einzelnheiten, ſondern einfach darin daß
ein Monarch auf dem Standpunkte ſeiner Machtvollkommen-
heit, ſeine Zeit, ſein Volk und ſein eignes Herz erkennend,
dieſe Machtvollkommenheit ſelbſt Beſchränkungen unterwirft und
ſelbſt erklärt: Jch will forthin nicht ohne Stände regieren
dazu gehört aber nach meiner Ueberzeugung naturgemäß und
ſelbſtredend, daß diejenigen Beſtimmungen, nach denen er nicht
ohne Stände ferner regieren will, er auch ohne dieſe Stände
nicht ändern wolle, nach ſeinem eigenen Entſchluß nicht mehr
ändern dürfe ſo gefaßt, ſteht der Königliche Entſchluß als ein



wahrhaft erhabener und großer da, um ſo größer, je freier der
ſelbe war. Mit gerechtem Stolze rühmen wir uns in dem
Laufe eines Menſchenalters zwei ſolcher großen und freien Kö-
niglichen Entſchlüſſe; des erſten, als der hochſelige König an
der Spitze eines ſiegreichen Heeres, Hand in Hand mit dem
mächtigſten Monarchen Europa's, ſicher der Treue und Erge
benheit ſeines Volkes, die ewig denkwürdige Verordnung vom
22. Mai 1815 erließ und des zweiten jetzt, als Se. Majeſtät
unſer jetzt regierender König den Akt vollzog der die Vertreter
des Landes um ſeinen Thron verſammelt hat. Dieſe Entſchlie-
ßungen, dieſe großen Thatſachen in ihrer wahren Bedeutung,
in ihrem wahren Sinne aufzufaſſen, ſind wir berufen bei der
vorliegenden Frage, wie ich glaube, in dem von mir angedeu-
teten Sinne, und ſo bitte ich Sie, meine Herren, dem An-
trage des Abgeordneten aus Schleſien, den die Abtheilung be-
ſeitigt hat, beizuſtimmen und denſelben durch Beſchluß zu dem
ihrigen zu machen.

Der Antrag war mit mehr als z der Stimmen an-
genommen. Endlich kommen noch folgende fünf Gutachten
über eingebrachte Petitionen zur Berathung.

1) Gutachten wegen Nichteinberufung des ritterſchaft-
lichen Abgeordneten von Koczorowski. Derſelbe war des-
wegen nicht einberufen, weil ſein Recht als 10jähriger
Grundbeſitzer nicht vorhanden geweſen ſein ſollte. Man
ließ die Petition fallen, weil Koczorowski unterdeſſen ge
ſtorben oder, wie der Petent äußerte, jetzt in den Himmel
eingefuührt ſei, wo nicht wie bei den preußiſchen Ständen
der 10 jährige Grundbeſitz gelten werde.

2) Gutachten wegen Nichteinberufung des ritterſchaft-
lichen Abgeordneten von Niemojewski. Derſelbe war nicht
einberufen worden weil ihn die Regierung im Verdachte
hatte, er habe ſich bei den letzten polniſchen Unruhen be-
theiligt. Die Abtheilung hatte die beantragte Einberufung
nicht befurwortet, viele Mitglieder fanden aber in dem Ver-
fahren der Regierungsbehörden eine Verletzung ſtandiſcher
Rechte und verlangten die Reſtitution des Niemojewski mit
267 gegen 160 Stimmen. Das geſetzliche z war demnach
nicht vorhanden.

3) Das Gutachten über eine Petition des Abg. Gra-
fen von Furſtenberg über Anſtellung von katholiſchen Mili-
tair-Geiſtlichen bei der Armee und ber Anſtellung katholi-
ſcher Religionslehrer in den Kadettenhäuſern. Die Abthei-
lung beantragte, den König um den baldigen Erlaß der in
Ausſicht geſtellten Militair-Kirchenordnung zu bitten, und
die Kurie trat dieſem Antrage bei. Jn Bezug auf den an-
dern Punkt ſchlug die Abtheilung vor, einen königlichen Be-
fehl hervorzurufen der dahin gehe, „daß in den Kadetten-
häuſern, in denen ſich katholiſche Zooglinge befinden, auch
katholiſche Lehrer und zwar ſolche, die zur Ertheilung des
religiöſen Unterrichts befähigt ſind angeſtellt werden ſol-
len.“ Nach einer kurzen Debatte lehnte die Kurie den
Antrag ab.

4) Der Abgeordnete Krauſe hatte die Abänderung des
Verfahrens bei der Wahl und Anſtellung von evangeliſchen
Geiſtlichen in Schleſien beantragt, die Abtheilung hatte aber
dieſen Antrag abgelehnt und die Kurie ſtimmte ihr bei.

5) Derſelbe Abgeordnete Krauſe hatte auf Vereidigung
der Schulzen und Gerichtsmänner auf dem Lande, auf An
ſtellung von Polizeiverwaltern an jedem Orte und auf Er-
richtung von Gefängniſſen in jedem Dorfe zur erſten Jnhaftirung
von Verbrechern und Vazabunden angetragen, aber die
Abtheilung fand ſich nicht veranlaßt die Anträge zu befur-
worten, ſo wie die Kurie ſie nicht in Betracht zog. Damit
endete die Sitzung.
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Berlin, d. 13. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Den Ritterguts-Mitbeſitzer und Ober-Landesgerichts-Refe-
rendarius v. Seebach auf Großen-Gottern zum Landrath
des Kreiſes Langenſalza, im Regierungs-Bezirk Erfurt, zu
ernennen.

Der Kaiſerlich ruſſiſche Geheime Staatsrath und Ko
niglich polniſche General-Poſt-Direktor, Graf Suminski,
iſt von Thorn hier angekommen. Se. Excellenz der Kö
niglich ſächſiſche Wirkliche Geheime Rath von Langenn
iſt nach Luckau, und der Königl. ſchwediſche Ober-Ceremo-
nienmeiſter, Freiherr Bonde, nach Dresden von hier ab-
gereiſt.

Frankreich.
Paris, d. 9. Juni. Geſtern ſo berichtet die Union

monarchique“, wurde in der Deputirtenkammer erzaählt,
die Regierung habe am Morgen durch den Telegraphen die
Nachricht erhalten, daß die Junta von Oporto ſich dem
Ultimatum, welches ihr von den drei Beauftragten der Re-
gierungen von Frankreich, England und Spanien vorgelegt
worden ſei, vollſtändig unterworfen habe. Als zuverläſſig
kann heute nur ſo viel mitgetheilt werden, daß die Regie-
rung in der That ſehr wichtige Nachrichten aus Portugal
erhalten hat: der kritiſche Zuſtand in dieſem Lande ſchrei-
tet raſch ſeinem Ende zu; ob indeſſen die Pacification durch
Ueberredung oder durch Gewalt herbeigefuhrt wird, muß
man noch abwarten; jedenfalls iſt die oben genannte ge-
ruchtweiſe verbreitete Nachricht nur voreilig.

Großbritannien und Jrland.
London, den 5. Juni. Die Hamburger Boörſenhalle

enthält folgendes Schreiben aus London uüber die Beforde-
rung der indiſchen Ueberlandpoſt durch Deutſchland: Die
Nachricht von Waghorn's italieniſchem Projekte, welche
in deutſchen Blättern auftaucht, entbehrt alles Grundes
und zielt offenbar dahin, das deutſche Publikum über die
hochwichtige Frage der Ueberlandpoſt irre zu fuhren. Alle
Verſuche, das indiſche Felleiſen über Brindiſi, Ancona oder
Genua zu leiten, ſind von Waghorn ganzlich aufgegeben
worden. Die welſche Unthätigkeit und der Mangel an Ver-
trauen in den Beſtand der gegenwartigen politiſchen Ver-
hältniſſe widerſetzten ſich ſeinem ungeſtumen Unternehmungs-
geiſte noch mehr als die unuüberſteigliche Wand der Schwei-
zer-Alpen; er nahm alſo, eiferſüchtig auf den ſelbſtſtändig
auftretenden öſterreichiſchen Lloyd ſeine Zuflucht zu den
in ihrer Vollendung ſo wacker fortſchreitenden norddeut-
ſchen Eiſenbahnen. Jn dieſem Beginnen ſah er ſich aber
von ſeinem ſtarken Verbuündeten verlaſſen, und dieſer, feſt
entſchloſſen, ſelbſtſtandig ſeinen eigenen Weg zu gehen,
ſuchte ihn zu uberzeugen, daß der von ihm der Treaſury
vorgelegte Plan die deutſche Route ſchwer kompromittiren
müſſe, da die Eiſenbahnen noch nicht fur Extrazuge einge
richtet ſind, die Fahrten ſich nicht aneinander reihen und der
Weg uüber Leipzig, Hannover und Köln immer 130, jener
über Hamburg 140 Stunden in Anſpruch nehmen wuürde,
während man durch Tyrol und die Rheinlaänder von Trieſt
nach London in 90 bis 100 Stunden gelangt ſei. Hiermit
wollte der Lloyd den Werth der norddeutſchen Route kei-
nesweges herabſetzen, ſondern nur andeuten, daß jetzt noch
nicht der Zeitpunkt fur ſie gekommen und daß der durch
ſie gebotene Umweg noch nicht durch die bei dem jetzigen
Betriebe beſtehende Schnelligkeit kompenſirt werden könne.
Fahren die norddeutſchen Regierungen in ihrem loöblichen Eifer
fort, ihre Schienenwege zu verbeſſern und ſie namentlich



mit doppelten Geleiſen zu verſehen, verharren dagegen die
Staaten Suüddeutſchlands in ihrer unbegreiflichen Unthä-
tigkeit, ſo wird der oſtindiſche Handelszug den erſteren doch
nicht' entgehen. Hoffen wir aber, er werde ſeine Segnun-
gen bald allen Theilen des Vaterlandes zukommen laſſen,
und vertrauen wir deshalb jener Unternehmung, welche
den Gegenſtand vom allgemein deutſchen Standpunkte auf-
faßt. Der Lloyd iſt bereits im Beſitze der öſterreichiſchen
Regierungs-Konzeſſion, vermoge welcher ihm die ausſchließ-
liche Beſorgung der oſtindiſchen Poſt übertragen wird mit
dieſem Dokumente in der Hand, ſuchte er Waghorn von
allen erfolgloſen Schritten abzuhalten und ging ſo weit,
demſelben in Anſehung der Priorität ſeiner Jdee eine Jahres-
rente von 1200 Pfd. Sterl. anzubieten. Waghorn,
welchem bei dem Umſtande, daß er keine einzige der nach
ihm benannten Wettfahrten mitgemacht, jede Erfahrung
im Detail abgeht, beharrt aber auf ſeiner vorgefaßten
Meinung, und ſo liegen jetzt beide Projekte der brittiſchen
Regierung zur Prufung vor. Jedenfalls kann Deutſchland
zufrieden ſein, daß es dieſe Frage endlich ausſchließlich auf
ſein Gebiet herubergezogen hat; möge nun was immer fur
eine Route den Sieg davon tragen, die Vereinigung der
jetzt auf kurze Zeit ſich entgegenſtehenden Parteien kann
nicht lange ausbleiben, da am Ende ihre Jntereſſen iden-
tiſch ſind, Trieſt als der einzige paſſende Seehafen ange-
ſehen wird, und Oeſterreich ſeiner See-Dampfſchifffahrts-
Geſellſchaft, die vermöge kaiſerl. Erklärung als Beſtand-
theil der Staatspoſt- Anſtalt zu betrachten iſt, jede moög-
liche Unterſtützung zuwenden muß, während es vielleicht
dem Britten gelingen durfte, von ſeinem Gouvernement
mit der Ausfuührung dieſes Geſchäfts betraut zu werden.
Die billigeren Geldforderungen ſind jedoch auf der Seite
des Lloyd, und ſo können wir dem baldigen Ausgang dieſer
intereſſanten Angelegenheit mit Spannung entgegenſehen.

Portugal.
(Paris, d. 9. Juni.) Der „Moniteur“ theilte geſtern

Abend mit, daß die der Regierung zugegangenen Depeſchen
aus Liſſabon vom 2. Juni melden, die portugieſiſche Re
gierung habe die Nachricht erhalten, der Graf das Antas
ſei mit zwei- oder dreitauſend Mann zum Kriegsgefange-
nen gemacht worden und alles Eigenthum der Junta be-
finde ſich in der Gewalt der Escadre, die Oporto blokirte.

Griechenland.
Dem z Courrier français wird nach Briefen aus

Athen mitgetheilt, daß der am 17. Mai gehaltene Mini-
ſterrath das von O. ſterreich vorgeſchlagene Arrangement
in Betreff der griechiſch- turkiſchen Differenz gutgeheißen
habe. Muſſurus wird nach Athen zuruückkehren und einen
Beſuch von Kolettis erhalten, der ihn dem König Otto
vorzuſtellen hat. Nachdem Muſſurus einige Tage in Grie-
chenland verweilt kehrt er nach Konſtantinopel zurück. Er
wird, wie man ſagt, durch Halim Effendi erſetzt, der ge
genwärtig erſter Secretär der türkiſchen Geſandtſchaft in
Paris iſt, ein Mann von großem Verdienſt und großer
Mäßigung. Als die Briefe, welche dies mittheilen, aus
dem Piräeus abgingen, traf der Steamer „Ramier“ Anſtal-
ten, nach Konſtantinopel abzugehen.

Amerika.
Aus der Havanna wird gemeldet, daß dort aus

dem Golf von Mexiko ein Fahrzeug mit der Nachricht ein

getroffen ſei, von dem Congreß in Mexiko, der ſich in Folge
der kritiſchen Lage der Republik permanent erklärt hat, ſei
eine Commiſſion aus drei Männern ernannt und beauftragt
worden in Uebereinſtimmung mit Santa Anna die Be-
dingungen des Friedens zu verhandeln. Ein Parlamentär
iſt von General Scott abgeſendet worden, denſelben um
einen Waffenſtillſtand zu erſuchen. Der Congreß behielt
ſich, als er Santa Anna mit der Dictatur bekleidete, das
ausſchließliche Recht vor, den Frieden zu machen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 12. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 120 122 Gerſte 70Roggen S HaferNordhauſen, den 12. Juni.

Weizen 4 9 bis 5Roggen 3 15 4 10Gerſte 2 15 2 28Hafer 1 16 1 22Rüböl, der Centner 11
Leinöl, der Centner 13

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 13. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.
am 14. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 13. Juni: 40 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 13. bis 14. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Stadtrath Ulrici m. Gem., Hr. Juſtiz
Commiſſ. Fuhrbach m. Fam., die Hrrn. Kaufl. Muggelberg u.
Wolf u. Hr. Jngen. Meining a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. Hollmer
a. Geſtnitz. Hr. Dr. jur. Wehnert a. Munchen. Hr. Kaufm.
Lüddekens a. Bremen. Hr. Buchhdlr. Böttcher a. Prag. Hr.
Partik. Lindner a. Breslau.

Stadt Zürich: Frau Gerichtsräthin Pomme a. Stendal. Hr.
Paſtor Pratje m. Fam. a. Bruch. Hr. Dr. jur. Schulz a.
Dresden. Die Hrrn. Kaufl. Meyerſick a. Minden, Strube a.
Magdeburg Neugaß a. Frankfurt, Berling a. Meißen, Merten
a. Cöln, Paff a. Bielefeld, Döhner a. Hamburg Damm a.
Prag, Fricke a. Görlitz.

Goldnen Ring Hr. Kaufm. Heyer a. Magdeburg. Hr. Ger.Dir.
Dietz a. Zörbig. Die Hrrn. Oekon. Seidel a. Derenburg, Bier
mann a. Nendorf. Hr. Jnſp. Weſtram a. Haslau.

Goldnen Löwen Hr. Gutsbeſ. Kegel m. Schweſter a. Oberwieder
ſtedt. Die Hrrn. Kaufl. Schulz a. Berlin, Schlegel a. Pots-

Trieſethau a. Halberſtadt. Hr. Fabrik. Gotthardt a.
erlin.

Schwarzen Bär Hr. Kunſthdlr. Kummer a. Glogau. Hr. Kaufm.
Binder a. Zwickau. Hr. Lehrer Heßler a. Berlin. Hr. Taba
giſt Schwarz a. Potsdam.

Stadt Hamburg Hr. Juſtiz Commiſſ. Werther u. Hr. Kaufm.
Fleck a. Nordhauſen. Die Hrrn. Kaufl. Möller m. Sohn a. Er-
furt, Aron a. Brandenburg, Liebmann a. Danzig. Hr. Fabrik.
Steinhof a. Remſcheid.

Goldne Kugel Die Hrrn. Kaufl. Mente a. Berlin, Hohndorf a.
Mücheln. Fraäul. v. Hindorf a. Munchen. Hr. Steuerbeamter
Peisker a. Naumburg-

Zur Eiſenbahn: Die Hrrnu. Kaufl. Eckner a. Langenſalza, Schu
mann a. Berlin, Reißner a. Chemnitz. Die Hrrnu. Couriere
Caretzky a. Petersburg, Loman a. Berlin. Hr. Faktor Voigtel
u. Hr. Berg-Eleve Bergner a. Hettſtedt.



Bekanntmachungen.
Offener Arreſt.

Nachdem durch ein heute abgefaßtes Er
kenntniß unſerer Deputation über das Ver-
mögen des hieſigen Kaufmanns Fleiſcher
der Concurs eröffnet worden, ſo werden
hierdurch alle diejenigen, welche dem Flei-
ſcher Sachen, Gelder oder Verbindlichkei-
ten irgend welcher Art ſchulden, Gerichts
wegen angewieſen, ſolches dem Gerichte ge
treulich anzuzeigen, von denſelben nichts an
den Gemeinſchuldner, ſondern alles nur an das
unterzeichnete Gericht abzutragen, widrigen
falls eine ſolche Zahlung als ungültig an-
gefochten und von dem Schuldner ander-
weit gefordert werden muß; derjenige, wel
cher dergleichen Sachen verſchweigt, aber
auch ſeines etwanigen Unterpfandes oder
andern Rechts verluſtig gehen wird.

Zeitz, den 11. Juni 1847.
Königl. Land- u. Stadtgericht.

Ro ſenfeld.

Hausverkauf.
Das in der Harzgaſſe auf dem

Neumarkt suh No. 1320 hierſelbſt bele-
gene, den v. Colbatzky'ſchen Erben zu
Burg gehörige dreiſtöckige Haus mit Gärt-
chen ſoll auf

den 29. Juni d. J. Vormittags
10 Uhr

in meiner Expeditien im Wege des Meiſt-
gebots verkauft werden. Hypothekenſchein
und Verkaufsbedingungen liegen bei mir
zur Einſicht bereit.

Der Juſtiz-Commiſſar
Gödecke.

Verkauf von mehreren Grund-
ſtücken.

Zu verkaufen ſind:
a) ein Bauplatz von ca. 120 Ellen Stra

ßenfronte und 4200 [Ellen enthaltend,
für 7000 Thlr.,

b) ein Grundſtück mit Vorder- und Sei-
tengebäuden, welches jährlich 540 Thlr.
einträgt, für 8800 Thlr.,

und
c) eins dergl. mit Vorder-, Seiten-,

Mittel und Nebengebäuden, ingl. Hof-
und Gartenraum, welches mit der zu
ſelbigem noch abzulaſſenden Bauſtelle
von ca. 1400 Ellen zuſammen 4560
O Ellen Flächenraum enthält, für
26,500 Thlr.

Sämmtliche Grundſtücke ſind in einer der
frequenteſten Straßen des neuen Anbaues
in Leipzig, nahe der Leipzig Dresdner Ei-
ſenbahn gelegen. Auf frankirte Anfragen
kheilt das Nähere mit

Advokat Gieſecke in Leipzig.

irſch-Büchſe iſt zu verkauEine gute
fen in Nr. 780.
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3000, 2500, 1600, 1000, 600, 200

und 150 Thlr. ſind auszuleihen durch den
Secretair Kleiſt, gr. Klausſtr. Nr. 896.

Von einem Gute in der Nähe der
Stadt können noch 60 80 Quart Milch
täglich abgelaſſen werden, welche dem Em-
pfänger frei ins Haus geliefert werden.
Reflectirende mögen das Nähere bei Herrn
Gaſtwirth Zumpe im goldenen Herz er-
fragen.

Alter Kornbranntwein,
wegen des ſchönen Wein-Geſchmacks und
Geruchs dem Nordhäuſer vorzuziehen, das
Quart S und 9 Sgr.Echter N dordhöuſer und Qued-
linburger, das Quart 10 Sgr. empfiehlt
beſtens W. Fürſtenberg.

Mehl- Verkauf.
Die Mühle zu Böllberg verkauft

Weizen und Roggenmehl in allen
Sorten.

Auch iſt immer Vorrath von Roggen-
und Weizen-Kleie.

e 250

Eine gut meublirte Stube nebſt Kam-
mer, vorn heraus kann jetzt oder zum
1. Juli bezogen werden

Leipzigerſtraße Nr. 302.

Auetion in Beiderſee.
Montag den 21. Juni d. J. von

Vormittags S bis 12 Uhr ſoll in dem der
Wittwe Voigt in Beiderſee zugehörig
geweſenen Gute Nr. 1 das Jnventarium,
beſtehend aus: 1 Pferde, 1 einſpännigen
Wagen, Pflug, Eggen und Walze, Kühen,
wobei einige neumilchende, 1 Schilbe, Schwei-
nen, Hühnern, ſo wie Haus und Wirth-
ſchaftsgeräthen und einer großen Partie
Miſt;

ferner:
von Nachmittags 1 Uhr an:

eine bedeutende Quantität Nutz und
Brennholz, beſtehend in: Rüſtern,
Birken, Pappeln, Weiden und
ſtarken Pflaumenbäumen, auf dem
Stamme, unter den im Termine bekannt zu
machenden vortheilhaften Bedingungen öffent-
lich an die Meiſtbietenden verkauft werden,
und wollen ſich Käufer recht zahlreich in
dem oben benannten Gute ſelbſt einfinden.
Die vorbenannten Gegenſtände können ſchon
von jetzt ab in Augenſchein genommen
werden.

Täglich friſche Erdbeeren bei
Frau Weber am Markt,

Kleinſchmieden-Ecke.
Beſtellungen werden prompt ausgeführt.

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Obſtnutzung an Kirſchen,

Pflaumen und Hartobſt in den Plantagen
und Gärten des Rittergutes Cloſterroda
bei Eisleben ſoll

den 19. Juni Vormittags
10 Uhr

meiſtbietend auf genanntem Rittergute un
ter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen verkauft werden.

Obſt- Verpachtung.
Am Freitag den 18. d. M. ſoll der

Obſtanhang an den zum Rittergute Nr. 1
in Friedeburg gehörigen Pflanzungen an
Stein- und Kernobſt in fünf Abtheilungen,
oder nach Befinden auch mehrere zuſam-
men, zur öffentlichen meiſtbietenden Ver-
pachtung ausgeboten werden. Pachtluſtige
werden eingeladen, ſich an dem genannten
Tage Vormittags 10 Uhr auf dem Gute
ſelbſt einzufinden.

Friedeburg, den 11. Juni 1847.

Verkauf.
Ver änderungshalber bin ich geſonnen,

mein im guten Zuſtande befindliches, in
Schmirma belegenes Gut nebſt 3 Hufen
Land, meiſt Weizenboden und Wieſewachs,
aus freier Hand zu verkaufen.

Die darauf Reflectirenden wollen ſich
gefälligſt an mich ſelbſt wenden.

Mülze bei Lauchſtädt, d. 10. Juni 1847.
Chriſtian Seibecke.

Eine neumilchende Kuh mit dem Kalbe
ſteht zu verkaufen bei

Boltze in Gimritz.

Drei Fohlen, 4-, 3- und 2jährig
ſtehen im Werther'ſchen Gehöfte vor dem
Schifferthore zum Verkauf.

Fortepianos mit deutſcher und eng

liſcher Mechanik, ſowie ein noch nenes
63/, octaviges Piano zum feſten Preiſe von
60 Thlr. empfiehlt

Nürnberger, Märkerſtraße Nr. 451.

Ein Gaſthof iſt ſchleunig zu verkaufen
und ein Landgut mit 117 Morgen Feld zu
kaufen. Zu erfragen bei Jordan in der
Leipzigerſtraße im goldenen Löwen.

Geſucht
wird ſogleich oder zum 1. Juli ein Mäd-
chen von geſetzten Jahren welches nur die
Wartung eines Kindes zu übernehmen hat.
Wo? erfährt man Nr. 2154 vor dem
Klausthor bei W. Beeck.

Friſcher Kalk
Freitag den 18. Juni bei Trübe,.



Gutsverkauf nebſt Schmiede-
gerechtigkeit.

Das dem Schmiedemeiſter Hoffmann
in Piethen zugehörige Coſſathengut, be-
ſtehend aus Haus und Wirthſchaftsgebäu-
den, Garten und 12 Morgen Freiacker, bin
ich beauftragt,

Sonntag den 20. Juni Nachmittags
um 2 Uhr

im Gaſthofe zu Piethen öffentlich meiſt-
bietend zu verkaufen wozu ich Kaufliebha-
ber mit dem Bemerken einlade, daß die
Bedingungen im Termine ſelbſt zur Ein
ſicht bereit liegen.

Cöthen, den 6. Juni 1847.
F. Wendler, Scribent.

Jm Verlag der Creutz'ſchen Buchhand-
lung in Magdeburg erſchien und iſt bei
C. A. Schwetſchke u. Sohn in Halle
zu haben:

Die Geltung der Bekenntnißſchriften in
der reformirten Kirche ein Wort wider
Symbolzwang auf proteſtantiſchem Grund
und Boden vom Prediger R. Dulon.
384 Seiten. geheftet 1 Thlr.

ne
So Unterzeichneter zeigt hiermit an daß

15

Vierte Einzahlung
auf die Jnterims- Aktien der Anhalt-Deſſauiſchen

Landesbank.
Nach der vom Verwaltungsrathe unterm 9. d. M. getroffenen Beſtimmung wird

hierdurch die vierte Einzahlung auf die Jnterims- Aktien unſerer Bank mit Zehn
vom Hundert eingefordert. Dieſelbe beträgt nach Abrechnung von 12 Sgr. als
Betrag der Zinſen à 49/ auf die drei erſten Einzahlungen für 2 Monate:

Neunzehn Thaler achtzehn Sgr. im 1A Thaler Fuß
auf jede Jnterims-Aktie von 200 Thlr. Nominalwerth, und iſt vom 15. bis 30.
Juni d. J. in unſerem Geſchäftslokale hierſelbſt gegen Aushändigung neuer über
80 Thlr. lautende Stücke zu leiſten.

Verſpätete Einzahlungen werden nach F. 13 der Bank-Statuten nur unter Hin
zufügung einer Conventionalſtrafe von 2 Thlr. per Aktie angenommen und wenn
nach geſchehenem Aufrufe dieſelben binnen Monatsfriſt nicht erfolgen, ſo werden die aus-
gebliebenen Jnterims Aktien annullirt und die früheren Einzahlungen fallen der Ge-
ſellſchaft anheim.

Die Herren Frege Co. in Leipzig, George Meuſel Co. in Dres
den, Gebrüder Nulandt in Merſeburg, und Riley Reußner in Magde-
burg ſind erbötig, Einzahlungen an die Bank gegen Vergütung einer billigen Proviſion
zu vermitteln.

Deſſau, den 20. April 1847.
Anhalt Dessauische Landesbank.

Nulandt. Lieberoth.

die zweite Kahnladung von Wein und S
S. Bierflaſchen in der anerkannten ſtarken

Qualität angekommen iſt, ſo wie Ein
S machegläſer, Kirſchflaſchen, Waſchbecken,
S Milchäſche, weißes und grünes Tafel
Sglas u. dgl. m. Die Preiſe werden
Sebei großen Quantitäten billig geſtellt.
9 Weißenborn'ſche Glashandlung. GEs

Zum meiſtbietenden Verkaufe meiner all
hier in Glaucha sub Nr. 1841, 1842 und e
1850 gelegenen Häuſer, zu welchen außer
19 heizbaren Stuben und Zubehör noch
großer Hofraum mit Brunnen und Ein-
fahrt, desgleichen ein Garten von circa 1
Morgen gehört, habe ich Endesunterſchrie-
bener einen Bietungs- Termin

zum 16. Juni e.
Nachmittags 2 Uhr daſelbſt anberaumt, und
lade hierzu zahlungsfähige Käufer ein, da-
ſelbſt zu erſcheinen, um nach den vorher
bekannt zu machenden Bedingungen ihre
Gebote zu thun. Auch kann jeder hierauf
Reflektirende ſchon vor dem Termine mit
dem Commiſſionair Supprian in Halle
als meinem Bevollmächtigten in Unterhand-
lung treten, reſpektive den Kauf abſchließen.

Franz Friebel.
eenT

Für junge lebende Trappen zahle ich für
das Stück 1, 2 bis 3 Thlr. nachdem die
Größe iſt.

Moritz Richter, Kaufmann
in Leipzig, Barfußgäßchen Nr. 10.-

von dem gegenwärtigen Verweilen eines berühmten Mannes in unſrer Mitte gehört und
geleſen haben und über deſſen Bedeutung in wiſſenſchaftlicher Beziehung, wie über
deſſen hervorragendes ſeltenes Talent ſich die Zeitungsberichte und Recenſionen ſchon
vor längerer Zeit, wohin er auch kommen mochte, in Anerkennungen und rühmlichen
Lobeserhebungen ergoſſen haben zu erfahren, daß er auch bereits hier in Halle, in
der ſehr kurzen Zeit ſeines Verweilens hierſelbſt, Beweiſe ſeines Werks und ſeines
Werthes abgelegt hat: Beweiſe, die hinreichend ſind das Jntereſſe des Publikums,
namentlich der jüngeren Welt, von der man weiß, daß eine ſchöne Handſchrift oft weit
mehr empfiehlt als eine ſchöne Geſtalt, welches tagtäglich fühlt, daß eine ſchöne Hand
ſchrift in jedem Geſchäft vorausgeſetzt wird, zu rechtfertigen. Wir reden von dem
Calligraphen Knauth aus Dresden und deſſen ſyſtematiſcher Schnellſchön- Schreib-
unterrichtsmethode. Es iſt äußerſt intereſſant zu ſehen, wie überraſchend die Verän-
derung der vorher ſchlechten Handſchriften mehrerer hieſigen wohlgekannten Perſonen
binnen kaum 1 Woche vor ſich gegangen iſt, wie außerordentlich ſich dieſelben ver
beſſert haben.

Wir halten es daher für Pflicht, darauf aufmerkſam zu machen, um ſo mehr,
als er, wie verlautet, Ende dieſes Monats Halle verlaſſen will und je uneigen-
nütziger er ſein Unterrichtshonorar ſelbſt für den Unbemitteltſten, ja auf eine Stufe herab-
geſetzt hat (man ſagt gar 5 Thlr. für die Perſon), welches wahrhaftig für eine ſolche

Sache ganz unwürdig iſt! r
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Oelhandels-Vörſe zu Leipzig.
Statutengemäß findet die diesjährige Hauptverſammlung künftigen

Sonnabend am 26. Juni 1847 Nachmittags 2 Uhr
im Saale der hieſigen Kaufmanns Börſe ſtatt. Gegenſtand der Verhandlung dabei
wird, andere Vorſchläge und Vorträge nicht ausgeſchloſſen, namentlich das Ablegen
der laufenden Jahresrechnung ſowohl als die Wahl zweier neuen Vorſteher, Aus-
ſchußmänner, Oelprüfungs- Deputirten und deren Stellvertreter für das nächſte Geſchäfts
jahr ſein. Sämmtliche Mitglieder erſucht man, dazu gefälligſt in Perſon ſich einzufin-
den, mit dem Bemerken daß die Entſcheidungen und Beſchlüſſe der Anweſenden auch
für die Ausbleibenden verbindliche Kraft haben.

Leipzig, am 12. Juni 1847.
Jm Auftrage des Vorſtandes.

M. Friedrich Adolph Kretſchmann,
Oelhandels- Börſenſekretär.

Heute friſcher Kalk bei Steg mann
am Moritzthor.

Lehmſteine in Mauerſteinform verkauft
Büſchel, Neumarkt Nr. 1205.

Eine im guten Stande befindliche Dreh- Die ſo beliebten neuen fetten Lachshe-
rolle iſt zu verkaufen Leipziger Vorſtadt ringe ſind angekommen in der Herings-

Nr. 1654. handlung von Boltze.
Stockfiſch bei Ernſt Voigt,

große Klausſtraße Nr. 892.

Die erwarteten Staubröcke in grau und
weiß ſind angekommen bei

Händler.

Anzeige. Jn gegenwärtigem Curſus meines ſpyſtematiſchen Schnellſchönſchreib
unterrichts, nach welchem Perſonen jeden Alters und Standes binnen 20 Lectionsſtun-
den ſehr geläufig Schönſchreiben erlernen können, ſind noch mehrere Stunden
zu herabgeſetztem Honorarpreiſe zu beſetzen. Jedoch müſſen Anmel-
dungen in dieſer Woche erfolgen, da ich mit Ende dieſes Monats von hier abreiſe,
und weder einen 2ten Curſus geben, noch überhaupt mich länger in dieſem mir liebge-
wordenen Orte aufhalten kann.

Der Calligraph und Schreiblehrer Julius Knauth aus Dresden,
wohnhaft große Ulrichsſtraße Nr. 71, in Halle.

WeinAuction gr. Klausſtr. Nr. 883.
Fortſetzung Mittwoch den 16. Juni von Morgens 9 und Nachmittags von 3 Uhr an.

Es kommen zum Verkauf
Einige Partien Champagner, feinſter 1842r Burgunder, Chat. La Lagnne,
1840r Medoc Laßitte et Margeaux, alter Haut Barsac, alter Franzwein, Arrac
de Batavia, herber Ungerwein, Muscat Lünell.

Letzte Erwiderung. Die Mehreren Gröbziger Bürger zeihen mich keck
der Unwahrhaftigkeit, weil mein Bericht über den Vorfall vom 27. Mai nicht mit dem
ihrigen ſtimmt. Jch muß es dem leidenſchaftsloſen Theile des Publikums überlaſſen,
zu beurtheilen, ob jene Bürger, die ſämmtlich nach Hörenſagen berichten, zu einem
wahrheitgetreuen Berichte befähigter ſind, als ich, der ich dem in Frage ſtehenden Vor-
falle in unmittelbarſter Nähe beigewohnt habe. Jch habe von Anfang bis zu Ende ein-
fach berichtet, was ich geſehen und gehört habe. Jene Bürger haben ſich aus anderer
Leute Munde Stoff zu einer hämiſchen Verläumdung zuſammen geleſen, die ſie verant-
worten mögen wenn ſie können. Jch habe meinem Berichte weder etwas zuzuſetzen,
noch abzunehmen. Die Gröbziger Bürger haben ſich in ihrem zweiten Berichte doch
ſagen laſſen daß von einem Kinde die Rede geweſen, was früher ganz außer Acht ge
laſſen war. Jch verzichte auf jede weitere Erklärung und ſuche keine andere Genug-
thuung, als bei dieſer Veranlaſſung einfach meine Pflicht erfüllt zu haben.

Radegaſt, den 12. Juni 1847. W. E. Kluge.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Paradies.
Heute, Dienstag Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

Rabeninſel.
Dienstag den 15. Juni großes Mili-

tair- Concert und Abends Tanzmuſik
im Salon.

Bad Wittekind.
Heute, ſowie jeden Dienstag Concert

von der Familie Drechler.

Freiimfelde. Heute kein Concert.

Brunnenkuchen,
in den ſchleſiſchen Badeorten ſo ungemein
beliebt, und in ihren Wirkungen ſo aus-
gezeichnet, empfiehlt allen

Brunnentrinkern
auf das Angelegentlichſte.

Bei Abnahme von 1 Thlr. an erfolgt
ein verhältnißmäßiger Rabatt.

H. Pfautſch,
große Steinſtraße Nr. 173.

Ein moderner Kinderkutſchwagen mit
ledernem Verdeck ſteht zum Verkauf beim
Sattlermeiſter Rudloff, Leipziger Straße
Nr. 281.

Abſchieds- Anzeige.
(Verſpätet.

Bei meinem Abgange von
Bernburg verfehle ich nicht, al-
len meinen Freunden und Ve-
kannten reſp. Bekanntinnen ein
herzliches Lebewohl zu ſagen,
und verbinde zugleich die Bitte
damit, es mir nicht übel zu neh-
men, daß ich nicht, wie es unter
uns nähern Bekannten Gebrauch
war, vorher einen Abſchieds-
S z gegeben habe, und habe
ich auch, um dies zu umgehen,
von Niemanden perſönlich Ab-
ſchied genommen, und rufe Euch
aus der Ferne ein herzliches Le-
bewohl zu.

Ed. Z. in G.
Theater in Lauchſtädt.

Mittwoch den 16. Juni: Der Steck-
brief, Luſtſpiel in 3 Akten von Be
nedix.

Tivoli.
Dienstag den 15. Juni: Blind gela-

den, und: Fröhlich.
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